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Merkblatt zur Anzeigepflichtverletzung / ANZ24

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG iiber die Folgen
einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemaR priifen kon-
nen, ist es notwendig, dass Sie alle Fragen wahrheitsgemaf und
vollstdndig beantworten. Es sind auch solche Umsténde anzuge-
ben, denen Sie keine oder nur geringe Bedeutung beimessen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefahrden,
wenn Sie unrichtige oder unvollstandige Angaben machen. Nahere
Einzelheiten zu den gesetzlichen Folgen einer Verletzung der Anzei-
gepflicht kdnnen Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklarung verpflichtet, alle Ih-
nen bekannten gefahrerheblichen Umstédnde, nach denen wir in
Textform gefragt haben, wahrheitsgemaR und vollstédndig anzu-
zeigen. Wenn wir nach lhrer Vertragserklarung, aber vor Vertragsan-
nahme in Textform nach gefahrerheblichen Umsténden fragen, sind
Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen konnen eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzei-
gepflicht verletzt wird?

1. Riicktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, kdnnen wir vom
Vertrag zurlicktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass we-
der Vorsatz noch grobe Fahrldssigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlédssiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein
Ricktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umsténde, wenn auch zu anderen Bedingungen (z. B.
Risikoausschluss oder Beitragszuschlag), geschlossen hétten.

Im Fall des Riicktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklaren
wir den Riicktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der
nicht, unrichtig oder unvollstandig angegebene Umstand

+ weder fiir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles

+ noch fiir die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungs-
pflicht

ursachlich war. Unsere Leistungspflicht entféllt jedoch, wenn Sie
die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Riicktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der
bis zum Wirksamwerden der Riicktrittserklarung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht. Zusatzlich haben Sie Anspruch auf die Aus-
zahlung eines ggf. vorhandenen Riickkaufswertes.
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2. Kiindigung

Kdnnen wir nicht vom Vertrag zuriicktreten, weil Sie die vorvertragli-
che Anzeigepflicht lediglich einfach fahrldssig oder schuldlos ver-
letzt haben, kénnen wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kiindigen. Der Versicherungsvertrag wandelt sich
dann in eine beitragsfreie Versicherung um, sofern die dafiir verein-
barte Mindestversicherungsleistung erreicht wird.

Unser Kiindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstande, wenn auch zu
anderen Bedingungen (z.B. Risikoausschluss oder Beitragszu-
schlag), geschlossen hatten.

3. Vertragsdnderung

Kodnnen wir nicht zuriicktreten oder kiindigen, weil wir den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstédnde, wenn
auch zu anderen Bedingungen (z.B. Risikoausschluss oder
Beitragszuschlag), geschlossen hétten, werden diese auf unser Ver-
langen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrldssig
verletzt, werden die anderen Bedingungen riickwirkend Vertragsbe-
standteil. Dies kann bei einem riickwirkenden Risikoausschluss zur
Leistungsfreiheit auch fiir bereits eingetretene Versicherungsfille
fuhren. Bei einer schuldlosen Verletzung der Anzeigepflicht verzich-
ten wir auf unser Recht zur Vertragsénderung.

Erhoht sich durch die Vertragsdnderung der Beitrag um mehr als
10 % oder schlieBen wir die Gefahrabsicherung fiir den nicht ange-
zeigten Umstand aus, kdnnen Sie den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang unserer Mitteilung Uber die Vertragsdnderung
fristlos kiindigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mittei-
lung hinweisen.

4. Ausiibung unserer Rechte

Wir kdnnen unsere Rechte zum Riicktritt, zur Kiindigung oder zur
Vertragsédnderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte
Recht begriindet, Kenntnis erlangen. Bei der Auslibung unserer
Rechte haben wir die Umsténde anzugeben, auf die wir unsere Er-
klarung stiitzen. Zur Begriindung kdénnen wir nachtréaglich weitere
Umsténde angeben, wenn fiir diese die Frist nach Satz 1 nicht ver-
strichen ist.

Wir kénnen uns auf die Rechte zum Riicktritt, zur Kiindigung oder
zur Vertragsanderung nicht berufen, wenn wir den nicht ange-
zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Riicktritt, zur Kiindigung und zur Vertragsande-
rung erldschen mit Ablauf von fiinf Jahren nach Vertragsschluss.
Dies gilt nicht fir Versicherungsfalle, die vor Ablauf dieser Frist ein-
getreten sind. Die Frist betrdgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeige-
pflicht vorsétzlich oder arglistig verletzt haben.



Kleines Lexikon der Versicherungsbegriffe / LEX25

Beitragsfreie Versicherung:

Eine Versicherung, fiir die keine Beitrdge mehr zu zahlen sind, z. B.
bei gezahltem Einmalbeitrag oder bei Umwandlung einer Versiche-
rung in eine beitragsfreie Versicherung mit entsprechender Redu-
zierung der Versicherungssumme.

Beitragszabhler:

Grundsétzlich zahlt der Versicherungsnehmer die Beitrdge. Zahlt
eine dritte Person die Beitrage, erwirbt diese hierdurch keine Rechte
aus dem Versicherungsvertrag. Bei steuerlich geforderten Vertra-
gen (Riester- und Basisrente) ist eine Zahlung des Beitrags durch
Dritte nicht mdglich.

Beitragszahlungsdauer:
Der Zeitraum, fiir den Beitrdge zu zahlen sind.

Bewertungsreserven:
Der Wert, der entsteht, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen tiber
dem Buchwert liegt.

Bezugsrecht:

Das vom Versicherungsnehmer durch schriftliche Erklarung gegen-
tiber dem Versicherer einem anderen eingerdumte Recht, liber die
fallige Versicherungsleistung zu verfiigen. In der Regel kann das
Bezugsrecht bis zum Eintritt des Versicherungsfalles widerrufen
werden (widerrufliches Bezugsrecht), falls nicht der Versiche-
rungsnehmer bei der Bestellung erklart hat, dass der Bezugsberech-
tigte sofort und unwiderruflich das Bezugsrecht erwerben soll (un-
widerrufliches Bezugsrecht). Der unwiderruflich Bezugsberechtigte
erhélt eine so starke Vermdgensposition, dass er bei einer Kiindi-
gung durch den Versicherungsnehmer den Riickkaufswert erhélt.
Im Todesfall erwirbt der Bezugsberechtigte die Versicherungs-
leistung direkt und nicht iber den Nachlass, so dass sich ein Erb-
schein eriibrigt. Bei steuerlich geférderten Vertragen (Riester- und
Basisrente) darf nicht jeder beliebige Dritte ein Bezugsrecht erhal-
ten, da nach den einschldgigen steuerlichen Vorschriften nur be-
stimmte, dem Versicherungsnehmer nahestehende Personen be-
nannt werden diirfen.

Deckungskapital:

Das Deckungskapital der Versicherung entspricht bei Kapital- und
Rentenversicherungen dem Kapital, das sich tiber Sparbeitrage und
Zinsen ansammelt.

Direktversicherung:

SchlieBt der Arbeitgeber fiir seine Mitarbeiter eine Lebensversiche-
rung ab, wobei Letztere direkt bezugsberechtigt sind, spricht man
von einer Direktversicherung. Der Arbeitgeber ist in diesem Fall Ver-
sicherungsnehmer, der Mitarbeiter versicherte Person und Bezugs-
berechtigter.

Einlosungsbeitrag:
Der erste zu zahlende Beitrag. Seine Zahlung ist eine Vorausset-
zung fiir den Beginn des Versicherungsschutzes.

Einmalbeitrag:

Der Beitrag wird fiir die gesamte Versicherungsdauer im Voraus
entrichtet.
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Rechnungsgrundlagen:

Diese sind die Grundlagen fiir die Kalkulation lhres Vertrages. In der
Regel sind dies die Annahmen zur Entwicklung der versicherten Ri-
siken, der Zinsen und der Kosten.

Rechnungszins:
Der Rechnungszins ist die garantierte Verzinsung des Deckungska-
pitals.

Rentengarantiezeit:

Der Zeitraum, fiir den die vereinbarte Rente ab Rentenzahlungsbe-
ginn in jedem Fall gezahlt wird, auch wenn die versicherte Person
vorher stirbt.

Riickstellung fiir Beitragsriickerstattung (RfB):

Ein Posten in der Bilanz eines Versicherungsunternehmens, der die
Betrdge umfasst, die grundsétzlich fiir die Ausschiittung an die Ver-
sicherungsnehmer reserviert sind.

Schriftform:

Schriftform bedeutet grundsétzlich, dass fiir eine Erklarung ein ei-
genhandig unterzeichnetes Schriftstiick erforderlich ist. Dies dient
der Rechtssicherheit aller am Versicherungsvertrag Beteiligten.

Sterbetafel:
Sie beziffert Sterbewahrscheinlichkeiten, die zur Kalkulation von
Versicherungstarifen verwendet werden.

Tarifbeitrag:

Der Beitrag, der fiir den jeweiligen Tarif kalkuliert wurde und hdchs-
tens vom Versicherungsnehmer zu zahlen ist. Solange erwirtschaf-
tete Gewinne dem Vertrag sofort gutgeschrieben werden, reduziert
sich der Tarifbeitrag entsprechend und es ist nur der Zahlbeitrag zu
zahlen.

Textform:
Eine Erklarung kann per Brief, Fax oder E-Mail abgegeben werden.

Versicherte Person (Versicherter):

Auf ihr Leben wird die Versicherung abgeschlossen. Nach ihren Ri-
sikomerkmalen wie z. B. Alter oder Beruf bestimmen sich Beitrags-
hohe und Versicherungsleistung. Je nach Tarif wird bei Tod, Erleben
des Vertragsablaufs oder des Rentenbeginns bzw. Berufsunfahig-
keit der versicherten Person die Versicherungsleistung fallig.

Versicherungsdauer:
Der Zeitraum, innerhalb dessen der Versicherungsfall eintreten
muss, damit ein Anspruch auf Leistungen entstehen kann.

Versicherungsfall:

Versicherungsfélle sind je nach Tarif Ablauf des Vertrags, Erleben
des Rentenbeginns, Tod des Versicherten oder Berufsunfahigkeit.
Der Eintritt des Versicherungsfalls ist eine Voraussetzung fir die
Auszahlung der Versicherungsleistung.



Versicherungsjahr:

Ein Versicherungsjahr ist der Zeitraum von einem Versicherungs-
stichtag bis zum nachsten Versicherungsstichtag. Das erste Versi-
cherungsjahr ist der Zeitraum zwischen Versicherungsbeginn und
dem ersten Versicherungsstichtag, jenes kann langer als 12 Mona-
te sein.

Versicherungsnehmer:

Der Versicherungsnehmer ist unser Vertragspartner des Versiche-
rungsvertrages. Er hat die Pflicht zur Beitragszahlung und den An-
spruch auf die Versicherungsleistung, sofern er diese nicht jemand
anderem zukommen lasst (durch Abtretung, Verpfandung oder Be-
stellung eines Bezugsrechts).

Versicherungsperiode:

Die Versicherungsperiode umfasst bei einmaliger und jahrlicher
Beitragszahlung ein Versicherungsjahr, bei unterjahrlicher Beitrags-
zahlung entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise ein halbes
Jabhr, ein Vierteljahr oder einen Monat.

Versicherungsschein (Police):

Urkunde (ber den Versicherungsvertrag, die alle wesentlichen Ver-
tragsdaten enthalt. Er ist bei Geltendmachung der Anspriiche aus
dem Versicherungsvertrag zu tibergeben. Da wir den Inhaber des
Versicherungsscheins nach den Versicherungsbedingungen als an-
spruchsberechtigt ansehen kdnnen, sollte der Versicherungsschein
sorgfaltig aufbewahrt werden, um nicht in unbefugte Hande zu ge-
langen. Die Abtretung und Verpfandung von Anspriichen aus dem
Versicherungsvertrag z. B. an eine Bank erfolgt regelméaRig unter
Ubergabe des Versicherungsscheins.
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Versicherungsstichtag:

Versicherungsstichtage sind jene Tage nach Ablauf eines vollen
Jahres nach Versicherungsbeginn und wahrend der Versicherungs-
dauer, welche in Tag und Monat dem Versicherungsende entspre-
chen. Die Versicherungsstichtage dienen unter anderem der Festle-
gung, wann bei Vereinbarung einer Dynamik Erhhungen stattfinden.

Versicherungssumme:

Der vertraglich vereinbarte, im Versicherungsschein ausgewiesene
Geldbetrag, der im Versicherungsfall zur Auszahlung kommen soll.
Die Versicherungssumme ist garantiert.

Wahrscheinlichkeitstafel:
Sie beziffert Invalidisierungswahrscheinlichkeiten, die zur Kalkulati-
on von Versicherungstarifen verwendet werden.

Zahlbeitrag:

Der Beitrag, der vom Versicherungsnehmer tatsachlich zu zahlen
ist, solange erwirtschaftete Gewinne dem Vertrag sofort gutge-
schrieben werden. Der Zahlbeitrag ergibt sich aus dem Tarifbeitrag
abzgl. erwirtschafteter Gewinne.

Abkiirzungen:
VAG = Versicherungsaufsichtsgesetz
VVG = Versicherungsvertragsgesetz



Allgemeine Bedingungen fiir die

Berufsunfahigkeitsversicherung / SBU24

Inhalt

Leistung und Versicherungsschutz
§1 Welche Leistungen bietet der Premium-Tarif? 6
§ 2 Welche zusétzlichen Leistungen bietet der
Premium-Plus-Tarif? 8
§ 3 Welche zusétzlichen Leistungen bietet der
Premium-Exklusiv-Tarif? 9
§ 4 Umstellung auf den Premium-Plus oder
Premium-Exklusiv-Tarif 10
§ 5 Was sind Berufsunfahigkeit, Arbeitsunfahigkeit, Verlust
von Grundfahigkeiten, schwere Erkrankungen und schwere

Beeintrachtigung im Sinne dieser Bedingungen? 11
§ 6 Welche Tarif-Optionen kdnnen Sie bei Vertragsabschluss
wahlen? 14
§ 7 Wie kdnnen Sie Ihren Versicherungsschutz erhéhen oder
verlangern? 15
§8 Wie kommt der Vertrag zustande und wann beginnt lhr
Versicherungsschutz? 17
§9 Inwelchen Féllen ist der Versicherungsschutz
ausgeschlossen? 17
§ 10 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht? 18
§ 11 Welche Folgen hat die Verletzung der vorvertraglichen
Anzeigepflicht? 18

§ 12 Was ist zu beachten, wenn Leistungen verlangt werden? 19
§ 13 Wie informieren wir Sie liber unsere Leistungspriifung
und wann geben wir eine Erklarung tber unsere
Leistungspflicht ab? 21
§ 14 Was gilt nach Anerkennung der Berufsunfahigkeit? 21
§ 15 Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten? 21

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit diesen Versicherungsbedingungen wenden wir uns an Sie als
unseren Versicherungsnehmer und Vertragspartner. Die verwende-
te Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit und meint immer alle
Geschlechter (w/m/d). Dies hat nur redaktionelle Griinde und bein-
haltet keine Wertung.

Leistung und Versicherungsschutz

§ 1 Welche Leistungen bietet der Premium-Tarif?
Berufsunfihigkeitsversicherung Premium (Tarif B-P)

Unsere Leistung bei Berufsunfahigkeit

(1) Die Berufsunfahigkeitsversicherung bietet Schutz gegen die
wirtschaftlichen Folgen von Berufsunfahigkeit. Wird die versicherte
Person wahrend der Versicherungsdauer zu mindestens 50 % be-
rufsunfahig (siehe § 5), erbringen wir fiir die Dauer der Berufsunfa-
higkeit folgende Versicherungsleistungen:

+  Wir zahlen monatlich im Voraus die vereinbarte Berufsunfahig-
keitsrente, langstens fiir die vereinbarte Versicherungsdauer.

+  Wir zahlen in besonderen Fallen eine Wiedereingliederungshilfe,
eine Schulungshilfe bei Wiedereingliederung, eine Rehabilitati-
onshilfe, eine Soforthilfe und eine Umorganisationshilfe (vgl.
Absatz 4).
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§ 16 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein? 21
§ 17 Wer erhdlt die Leistung? 21
§ 18 Was gilt fiir Versicherungsdauer, Versicherungsstichtag

und Versicherungsjahr? 21
Beitragszahlung und Kosten
§ 19 Was miissen Sie bei der Beitragszahlung beachten? 22
§ 20 Wie werden die Kosten lhres Vertrages verrechnet? 22
§ 21 Konnen die Beitrdage erhoht werden? 22
§ 22 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig

zahlen? 22
§ 23 Wie kdnnen Sie |hre Beitrdge befristet aussetzen

(Stundung)? 23

Kiindigung und Beitragsfreistellung
§ 24 Wann konnen Sie lhren Vertrag kiindigen oder
beitragsfrei stellen? 23
Uberschussbeteiligung
§ 25 Wie werden Sie an den von uns erwirtschafteten
Uberschiissen beteiligt? 24
Sonstige Vertragsbestimmungen
§ 26 Was gilt bei Anderung Ihrer Postanschrift und

Ihres Namens? 26
§ 27 Welche weiteren Mitteilungspflichten haben Sie? 26
§ 28 Welches Recht findet auf lhren Vertrag Anwendung? 26
§ 29 Welches Gericht ist im Streitfall zustandig? 26
§ 30 Was gilt bei Sanktionen und Embargos? 26
§ 31 Konnen Sie Anspriiche aus lhrer Versicherung abtreten

oder verpfanden? 27
§ 32 Wie erhalten Sie Unterstiitzung im Leistungsfall? 27
§ 33 Was gilt bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen? 27

+  Wir befreien Sie von der Beitragszahlungspflicht fiir die Berufs-
unfahigkeitsversicherung, langstens fiir die vereinbarte Versi-
cherungsdauer.

Bei einem geringeren Grad der Berufsunfédhigkeit besteht kein An-
spruch auf diese Versicherungsleistungen, es sei denn, es ist die
Staffelregelung nach Absatz 3 vereinbart.

Der Versicherungsschutz besteht weltweit.

(2) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rentenzahlung endet,
wenn

+  Berufsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen nicht mehr vor-
liegt,

+ die versicherte Person stirbt oder

+ die Versicherungsdauer ablauft (Ende der Versicherung gemafn
den Angaben im Versicherungsschein).

(3) Anstelle der 50 %-Regelung in Absatz 1 kann die Staffelung der
Versicherungsleistungen nach dem Grad der Berufsunfahigkeit bei
Vertragsschluss individuell vereinbart werden (Staffelregelung).

Unsere Zusatzleistungen
(4) Die folgenden Zusatzleistungen konnen wéhrend der gesamten
Vertragsdauer in Anspruch genommen werden:



+ Besserstellung bei Abschluss eines Studiums:

Ist die versicherte Person bei uns als Student im Rahmen ei-
nes Vollzeitstudiums versichert (vgl. § 5 ,Berufsunfahigkeit
bei Studenten”), haben Sie das Recht, nach erfolgreichem Ab-
schluss dieses Studiums und sich anschlieBender erstmaliger
Aufnahme einer Berufstatigkeit, innerhalb von 12 Monaten die
Berufsgruppeneinstufung ohne erneute Gesundheitspriifung
neu vornehmen zu lassen. Sofern dies zu einer besseren Be-
rufsgruppeneinstufung fiihrt, legen wir ab der auf die Feststel-
lung folgenden néchsten Beitragsfalligkeit den gilinstigeren
Beitrag zu Grunde.

+ Besserstellung fiir Schiiler

Ist die versicherte Person bei uns als Schiiler versichert, haben
Sie das Recht, bei Beginn einer Berufsausbildung, einer beruf-
lichen Tatigkeit oder eines Studiums die Berufsgruppeneinstu-
fung ohne erneute Gesundheitspriifung neu vornehmen zu las-
sen. Sofern dies zu einer besseren Berufsgruppeneinstufung
fiihrt, legen wir ab der auf die Feststellung folgenden nachsten
Beitragsfalligkeit den giinstigeren Beitrag zu Grunde. Dieses
Recht kann wahrend der Vertragsdauer einmalig ausgeiibt wer-
den, sofern die versicherte Person das 25. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat.

+  Wiedereingliederungshilfe:

Wurden fiir mindestens 3 Jahre ununterbrochen Leistungen we-
gen Berufsunfahigkeit gezahlt und stellen wir unsere Leistun-
gen im Rahmen der Nachpriifung nach § 14 ein, zahlen wir einen
Einmalbetrag in Hohe von 12 Monatsrenten (insgesamt maxi-
mal 15.000 Euro), damit die versicherte Person sich auf die
neue Situation einstellen kann. Die verbleibende Versicherungs-
dauer fir die Rente muss noch mindestens 12 Monate betra-
gen. Voraussetzung zur Inanspruchnahme ist, dass die Mittei-
lungspflicht gemaR § 14 Absatz 3 erfiillt worden ist. Die
Wiedereingliederungshilfe kann mehrfach geleistet werden.

+  Schulungshilfe bei Wiedereingliederung:

Sind die Voraussetzungen der Wiedereingliederungshilfe erfiillt,
haben Sie zusatzlich die Moglichkeit, eine Schulungshilfe in An-
spruch zu nehmen, um sich den verdnderten Arbeitsbedingun-
gen anzupassen. Die Schulungshilfe kann innerhalb von 12 Mo-
naten nach Inanspruchnahme der Wiedereingliederungshilfe
beantragt werden. Die Schulungshilfe bei Wiedereingliederung
ersetzt die entstehenden Kosten einer abgeschlossenen Schu-
lungsmalRnahme bis 3.000 Euro, welche uns nachzuweisen
sind.

+ Rehabilitationshilfe:

Im Rahmen der Leistungspriifung und der Nachpriifung kénnen
wir im Einvernehmen mit Ihnen eine vollstéandige oder teilweise
Beteiligung an den Kosten von Rehabilitationsmallnahmen ver-
einbaren, wenn aus medizinischer und arbeitsmarktbezogener
Sicht die begriindete Aussicht besteht, dass die Aufnahme einer
Berufstéatigkeit dadurch friiher erfolgen kann oder der Eintritt
der Berufsunfahigkeit ganz abgewendet werden kann. Sie kon-
nen die Rehabilitationshilfe mehrfach in Anspruch nehmen, je-
doch nur bis zu einem Hochstbetrag von insgesamt 6 Monats-
renten (insgesamt maximal 6.000 Euro).
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+  Soforthilfe:

Wenn die versicherte Person in Folge eines Unfalls berufsunfa-
hig gemaR dieser Bedingungen wird, zahlen wir zusétzlich eine
einmalige Soforthilfe in Hohe von 6 Monatsrenten. Ein Unfall
liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plétzlich von
aulBen auf ihren Korper wirkendes Ereignis unfreiwillig eine
Gesundheitsbeschadigung erleidet. Als Unfall gilt auch, wenn
durch erhohte Kraftanstrengung der versicherten Person an
Gliedmalen oder Wirbelsdule ein Gelenk verrenkt wird oder
Muskeln, Sehnen, Bander oder Kapseln gezerrt oder zerrissen
werden.

+ Umorganisationshilfe:

Bei Selbststdndigen beteiligen wir uns einmalig an Umgestal-
tungskosten bei Umorganisation des Betriebs mit einem Betrag
in Hohe von bis zu 20 Monatsrenten (insgesamt maximal
30.000 Euro) als einmalige Kapitalleistung, wenn nur deshalb
keine bedingungsgemale Berufsunféhigkeit vorliegt, weil eine
Umorganisation zumutbar ist (vgl. § 5 ,Berufsunfahigkeit bei
Selbststandigen). Sollte nach dem Zeitpunkt der Leistung der
Umorganisationshilfe aus gleichem medizinischen Grund inner-
halb von 6 Monaten Berufsunfahigkeit eintreten, wird die Umor-
ganisationshilfe auf neu entstehende Rentenanspriiche ange-
rechnet.

+  Umschulungshilfe
Ist die versicherte Person berufsunféhig im Sinne dieser Bedin-
gungen und schlieBt eine UmschulungsmafRnahme durch die
Agentur fir Arbeit oder einen anderen staatlich anerkannten
Tréger erfolgreich ab, bei der aus arbeitsmarktbezogener Sicht
die begriindete Aussicht besteht, dass die Aufnahme einer Be-
rufstéatigkeit dadurch friiher erfolgen kann oder die Berufsunfa-
higkeit endet, zahlen wir auf Antrag eine einmalige, pauschale
Umschulungshilfe in Héhe von 1.500 Euro. Der Anspruch auf
Umschulungshilfe besteht wahrend der Vertragslaufzeit einmal.

Befristete Rentenzahlung bei Verlust von Grundfahigkeiten

(5) Verliert die versicherte Person wahrend der Versicherungsdauer
nachweislich eine Grundféhigkeit gemaR § 5 Absatz 14, erbringen
wir folgende Leistungen:

+  Wir zahlen eine Rente in Hohe der vereinbarten Berufsunfahig-
keitsrente fiir die Dauer von 18 Monaten.

+  Wir befreien Sie von der Beitragszahlungspflicht fiir die Berufs-
unfahigkeitsversicherung fiir die Dauer von 18 Monaten.

Der Anspruch auf befristete Rentenzahlung und Beitragsbefreiung
entsteht riickwirkend mit Ablauf des Monats, in dem der Grundfa-
higkeitsverlust eingetreten ist. Eine Verbesserung der gesundheitli-
chen Situation der versicherten Person fiihrt nicht zur vorzeitigen
Einstellung dieser Leistung.

(6) Der Bezug von befristeten Rentenleistungen wegen Verlust von
Grundfahigkeiten bedeutet keine gleichzeitige Anerkennung von an-
deren versicherten Leistungen. Wir sind jedoch berechtigt, bei ei-
nem Antrag auf Leistungen wegen Verlust einer Grundfahigkeit zu
priifen, ob Berufsunfédhigkeit vorliegt. In diesem Fall sind Sie ver-
pflichtet, die fiir die Priifung erforderlichen Unterlagen einzureichen.
Solange Leistungen wegen Berufsunfdhigkeit bezogen werden, ist



eine gleichzeitige befristete Rentenzahlung wegen Verlust von
Grundfahigkeiten ausgeschlossen.

(7) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rentenzahlung wegen
Verlust von Grundféhigkeiten endet, wenn

+ die Leistungsdauer von 18 Monaten abgelaufen ist oder
+  wir Leistungen wegen Berufsunféhigkeit erbringen oder
+ die versicherte Person stirbt oder

+ die Versicherungsdauer ablauft.

Es kann gleichzeitig immer nur eine Leistung erbracht werden. Soll-
te es wahrend des Leistungsbezugs zu einer Anerkennung von Be-
rufsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen kommen, so wird die
Leistung wegen Verlusts der Grundféhigkeit riickwirkend zum Zeit-
punkt des Beginns der Berufsunfédhigkeitsleistung eingestellt und
die Berufsunféhigkeitsrente mit den geleisteten Zahlungen verrech-
net.

(8) Die Leistung wegen Verlust von Grundfahigkeiten kann wéhrend
der Vertragsdauer mehrmalig beansprucht werden.

Tritt wahrend des Leistungsbezuges aufgrund des Verlustes von
Grundfahigkeiten der Verlust einer weiteren Grundfahigkeit gemal
§ 5 Absatz 14 oder fiir den Fall, dass die Leistung bei Verlust von
Grundfahigkeiten im Rahmen der Regelung des § 3 Absatz 1 des
Premium-Exklusiv-Tarifs erfolgt, eine schwere Erkrankung gemaR §
5 Absatz 15 oder eine schwere Beeintrachtigung gemaR § 5 Absatz
16 auf, so werden die Rentenleistungen dadurch nicht erhoht. In die-
sem Fall beginnt riickwirkend mit Ablauf des Monats, in dem der
weitere Grundfédhigkeitsverlust oder im Falle des Premium-Exklu-
siv-Tarifs die schwere Erkrankung oder die schwere Beeintréchti-
gung eingetreten ist, eine neue befristete Rente mit einer Leistungs-
dauer von 18 Monaten. Diese tritt an die Stelle der bisherigen Rente.
Gleiches gilt, wenn sich ein weiterer Verlust von Grundféhigkeiten
anschlief3t.

§ 2 Welche zusitzlichen Leistungen bietet der
Premium-Plus-Tarif?

Berufsunfihigkeitsversicherung Premium-Plus (Tarif B-PP)

Bei dem Premium-Plus-Tarif kénnen Sie die Leistungen des Premi-
um-Tarifs (§ 1) in Anspruch nehmen. Zusétzlich erhalten Sie in dem
Premium-Plus-Tarif folgende Leistungen:

Absicherung bei Arbeitsunfahigkeit

(1) Wird die versicherte Person wahrend der Versicherungsdauer
arbeitsunfahig (siehe § 5), erbringen wir fir die Dauer der Arbeitsun-
fahigkeit folgende Leistungen:

Wir zahlen eine Arbeitsunfahigkeitsrente in Hohe der vereinbar-
ten Berufsunfahigkeitsrente, insgesamt maximal 24 Monatsren-
ten.

Wir befreien Sie von der Beitragszahlungspflicht fiir die Berufs-
unfahigkeitsversicherung, insgesamt maximal fiir den Zeitraum
von 24 Monaten.
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Der Anspruch auf Rentenzahlung und Beitragsbefreiung entsteht
riickwirkend mit Ablauf des Monats, in dem die Arbeitsunfahigkeit
eingetreten ist.

Der Bezug von Leistungen wegen Arbeitsunféhigkeit bedingt nicht
automatisch auch einen Anspruch auf Leistungen wegen Berufsun-
fahigkeit. Beide Leistungen werden unabhéngig voneinander ge-
priift und bewilligt. Dies gilt auch, wenn eine Arbeitsunfahigkeit be-
reits 6 Monate und langer bestanden hat.

Solange Leistungen wegen Berufsunfahigkeit, Grundfdhigkeitsver-
lust, schweren Erkrankungen oder schwerer Beeintrachtigung bezo-
gen werden, ist eine gleichzeitige Leistung wegen Arbeitsunfahig-
keit ausgeschlossen.

Wenn die Leistungspriifung ergibt, dass bei der versicherten Person
Berufsunfahigkeit, Verlust von Grundfahigkeiten oder, fiir den Fall,
dass die Leistung der Absicherung bei Arbeitsunféahigkeit im Rah-
men der Regelung des § 3 Absatz 1 des Premium-Exklusiv-Tarifs
erfolgt, schwere Erkrankung oder schwere Beeintréchtigung im Sin-
ne dieser Versicherungsbedingungen in einem Zeitraum vorliegt, fiir
den bereits Leistungen wegen Arbeitsunfahigkeit erbracht wurden,
so rechnen wir diesen Zeitraum nicht auf die maximale Leistungs-
dauer wegen Arbeitsunfahigkeit von insgesamt 24 Monaten an.

Es kann gleichzeitig immer nur eine Leistung erbracht werden. Soll-
te es wahrend des Leistungsbezugs zu einer Anerkennung von Be-
rufsunfahigkeit, Grundfahigkeitsverlust, schweren Erkrankungen
oder schwerer Beeintréachtigung im Sinne dieser Bedingungen kom-
men, so wird die Leistung wegen Verlusts der Arbeitsunfahigkeit
rickwirkend zum Zeitpunkt des Beginns der vorgenannten Leistun-
gen eingestellt und der entstehende Rentenanspruch mit den ge-
leisteten Zahlungen verrechnet.

(2) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rentenzahlung wegen
Arbeitsunfahigkeit endet, wenn

+  Arbeitsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen nicht mehr vor-
liegt oder

+ die erforderlichen Nachweise nicht erbracht wurden oder

+ die maximale Anzahl von 24 Monatsrenten wegen Arbeits-
unfahigkeit erbracht wurde oder

+  wir Leistungen wegen Berufsunféhigkeit erbringen oder

+ wir Leistungen wegen Verlust von Grundfahigkeiten erbringen
oder

+ die versicherte Person stirbt oder

+ die Versicherungsdauer ablauft.

(3) Fiir den Fall, dass die Leistung der Absicherung bei Arbeitsunfa-
higkeit im Rahmen der Regelung des § 3 Absatz 1 des Premium-Ex-
klusiv-Tarifs erfolgt, endet der Anspruch auf Beitragsbefreiung und
Rentenzahlung wegen Arbeitsunféhigkeit auch, wenn wir Leistun-
gen wegen schwerer Erkrankung und schwerer Beeintrachtigung
erbringen.



§ 3 Welche zusatzlichen Leistungen bietet der
Premium-Exklusiv-Tarif?

Berufsunfihigkeitsversicherung Premium-Exklusiv (Tarif B-PE)

(1) Bei dem Premium-Exklusiv-Tarif kdnnen Sie die Leistungen des
Premium-Tarifs (§ 1), und des Premium-Plus-Tarifs (§ 2) in An-
spruch nehmen. Zusatzlich erhalten Sie in dem Premium-Exklu-
siv-Tarif folgende Leistungen:

Befristete Rentenzahlung bei schweren Erkrankungen oder
schwerer Beeintrachtigung

(2) Erkrankt die versicherte Person wahrend der Versicherungsdau-
er nachweislich an einer schweren Erkrankung gemal § 5 Absatz
15 oder erleidet sie eine schwere Beeintrachtigung gemafl § 5 Ab-
satz 16, erbringen wir folgende Leistungen:

+  Wir zahlen eine Rente in Hohe der vereinbarten Berufsunfahig-
keitsrente fiir die Dauer von 18 Monaten.

+  Wir befreien Sie von der Beitragszahlungspflicht fiir die Berufs-
unfahigkeitsversicherung fiir die Dauer von 18 Monaten.

Der Anspruch auf befristete Rentenzahlung und Beitragsbefreiung
entsteht riickwirkend mit Ablauf des Monats, in dem die schwere
Erkrankung oder schwere Beeintrachtigung eingetreten ist. Eine
Verbesserung der gesundheitlichen Situation der versicherten Per-
son fiihrt nicht zur vorzeitigen Einstellung dieser Leistung.

Der Bezug von befristeten Rentenzahlungen wegen schweren Er-
krankungen oder schwerer Beeintrachtigung bedeutet keine gleich-
zeitige Anerkennung von anderen versicherten Leistungen. Wir sind
jedoch berechtigt, bei einem Antrag auf Leistungen wegen schwe-
ren Erkrankungen oder schwerer Beeintrachtigung zu priifen, ob Be-
rufsunfahigkeit vorliegt. In diesem Fall sind Sie verpflichtet, die fiir
die Priifung erforderlichen Unterlagen einzureichen. Solange Leis-
tungen wegen Berufsunfahigkeit bezogen werden, ist eine gleich-
zeitige befristete Rentenzahlung aufgrund von schweren Erkrankun-
gen oder schwerer Beeintrachtigung ausgeschlossen.

(3) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rentenzahlung wegen
schweren Erkrankungen und schwerer Beeintrachtigung endet,
wenn

+ die Leistungsdauer von 18 Monaten abgelaufen ist oder
+  wir Leistungen wegen Berufsunféhigkeit erbringen oder
+ die versicherte Person stirbt oder

+ die Versicherungsdauer ablauft.

Es kann immer nur eine Leistung erbracht werden. Sollte es wéh-
rend des Leistungsbezugs zu einer Anerkennung von Berufsunfa-
higkeit im Sinne dieser Bedingungen kommen, so wird die Leistung
wegen schweren Erkrankungen oder schwerer Beeintrachtigung
rickwirkend zum Zeitpunkt des Beginns der Berufsunféhigkeitsleis-
tung eingestellt und die Berufsunféahigkeitsleistung mit den geleis-
teten Zahlungen verrechnet.

(4) Die Leistung wegen schweren Erkrankungen oder schwerer Be-

eintrachtigung kann wahrend der Vertragsdauer mehrmalig bean-
sprucht werden.
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Tritt wahrend des Leistungsbezuges aufgrund des Verlustes von
Grundfahigkeiten, schwerer Erkrankung oder schwerer Beeintrachti-
gung der Verlust einer anderen Grundféhigkeit gemal § 5 Absatz
14, eine andere schwere Erkrankung gemal § 5 Absatz 15 oder eine
schwere Beeintrachtigung gemaR § 5 Absatz 16 auf, so werden die
Rentenleistungen dadurch nicht erhéht. In diesem Fall beginnt riick-
wirkend mit Ablauf des Monats, in dem der andere Grundfahigkeits-
verlust, die andere schwere Erkrankung oder die schwere Beein-
trachtigung eingetreten ist, ein neuer Anspruch auf befristete
Rentenzahlung mit einer Leistungsdauer von 18 Monaten wegen
vorgenannter Griinde. Diese tritt an die Stelle der bisherigen Rente.

Anwartschaft auf eine Risikoversicherung

(5) Sie konnen ohne erneute Gesundheitspriifung einmalig den Ab-
schluss einer Risikoversicherung bei der Hannoversche Lebensver-
sicherung AG beantragen.

(6) Voraussetzung fiir die Ausiibung der Anwartschaft ist

+ der Bau oder Erwerb einer selbst bewohnten und darlehens-
finanzierten Immobilie oder

+ die Geburt eines Kindes oder

+ die Adoption eines minderjahrigen Kindes

der versicherten Person innerhalb der Vertragslaufzeit. Den Eintritt

der vorgenannten Voraussetzung miissen Sie uns innerhalb von 12

Monaten nach dem Ereignis nachweisen (z. B. Urkunde, amtliche

Bestétigung).

(7) Weitere Voraussetzungen sind:

« zur Berufsunfahigkeitsversicherung werden laufende Beitrdge
gezahlt,

+ die versicherte Person der Berufsunfahigkeitsversicherung und
der Risikoversicherung sind die gleiche Person,

« die Berufsunfédhigkeitsversicherung enthélt keine Zuschlidge
oder Ausschlussklauseln,

+ die Laufzeit der Risikoversicherung darf nicht langer sein als die
Restlaufzeit der Berufsunféahigkeitsversicherung.

(8) Die Versicherungssumme der Risikoversicherung darf hochs-

tens das Zehnfache der versicherten jahrlichen Berufsunféahigkeits-

rente betragen. Fir die Versicherungssumme der Risikoversiche-
rung gilt hierbei zusatzlich:

+  Sie muss mindestens 20.000 Euro betragen,

+ sie darf hochstens 500.000 Euro betragen,

+ sie darf im Fall einer Anwartschaft aufgrund Baus oder Erwerbs
einer selbst bewohnten Immobilie maximal der Hohe des Darle-
hens entsprechen,

+ sind mehrere Risikoversicherungen auf das Leben der versi-
cherten Person bei der Hannoversche Lebensversicherung AG
abgeschlossen, so diirfen die Versicherungssummen nach Aus-
libung der Anwartschaft in Summe 500.000 Euro nicht iber-
schreiten.

(9) Die Rechtsfolgen einer Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-
pflicht bei Abschluss der Berufsunfahigkeitsversicherung erstre-
cken sich auch auf die Risikoversicherung. Zusatzlich kénnen wir
bei Ausiibung der Anwartschaft eine Abfrage und Priifung auf die
dann gliltigen Tarifierungsmerkmale der Risikoversicherung (z. B.
Rauchverhalten, Body-Mass-Index BMI, Beruf) durchfiihren. Die Fris-



ten nach § 11 Absatz 12 beginnen beziiglich dieser Tarifierungs-
merkmale nach Ausiibung der Anwartschaft neu zu laufen.

(10) Der Anspruch auf Abschluss einer Risikoversicherung erlischt,

+ wenn seit dem Versicherungsbeginn der Berufsunféhigkeitsver-
sicherung 15 Jahre vergangen sind oder

+ wenn die versicherte Person élter als 45 Jahre ist oder

+ sobald erstmals Leistungen beantragt werden oder ein Versi-
cherungsfall dieses Vertrages eingetreten ist.

(11) Der Abschluss der Risikoversicherung erfolgt zu den dann giil-
tigen Rechnungsgrundlagen, nach den dann giiltigen Allgemeinen,
Besonderen oder Ergdnzenden Bedingungen und den dann giiltigen
Tarifierungsmerkmalen (z.B. Rauchverhalten, Body-Mass-Index
BMI, Beruf).

Besserstellung bei Berufswechsel

(12) Sie haben das Recht, die Berufsgruppeneinstufung der versi-
cherten Person ohne erneute Gesundheitspriifung neu vornehmen
zu lassen. Sofern dies zu einer besseren Berufsgruppeneinstufung
fiihrt, legen wir ab der auf die Feststellung folgenden néachsten Bei-
tragsfalligkeit den giinstigeren Beitrag zu Grunde, wobei alle sonsti-
gen vertraglichen Vereinbarungen fortbestehen.

Voraussetzung fiir die Ausiibung der Berufswechselpriifung ist

+ die versicherte Person hat das 40. Lebensjahr noch nicht vollen-
det und

+ der Vertrag besteht maximal 10 Jahre und

+ zur Berufsunfahigkeitsversicherung werden laufende Beitrage
gezahlt und

+ die versicherte Person hat den Beruf gewechselt und

+ die versicherte Person {ibt ihre neue Berufstéatigkeit seit mindes-
tens 6 Monaten in Vollzeit aus.

Den Eintritt der vorgenannten Voraussetzung miissen Sie uns inner-
halb von 12 Monaten nach Erfiillen der Voraussetzung nachweisen.
Die Berufsgruppeneinstufung erfolgt zu den bei Vertragsabschluss
gultigen Rechnungsgrundlagen.

Krisen-Airbag

(13) Erleidet die versicherte Person eine Lebenskrise, weil eine der
in § 3 Absatz 14 genannte ihr nahestehende Person verstorben ist,
erbringen wir eine Einmalleistung in H6he von maximal 2.000 Euro,
die zweckgebunden fiir eine Unterstiitzung in dieser Lebenskrise
verwendet werden kann. Die Leistung wird innerhalb dieser Grenze
in dem Umfang erbracht, in dem entsprechende zweckgebundene
Ausgaben nachgewiesen werden. Die Leistung wird bei Todesfallen
gewabhrt, die nach einer Wartezeit von 6 Monaten ab Versicherungs-
beginn eingetreten sind. Die Leistungen aus dem Krisen-Airbag wer-
den unabhéngig von anderen Leistungen aus der Berufsunfahig-
keitsversicherung gezahlt.

Erfasst sind folgende Leistungen:

+ stationdare private Therapie in einer Klinik, die den Trauerprozess
mit Psychotherapie, Musiktherapie, Kunsttherapie, Sport- und
Bewegungstherapie oder tiergestitzter Therapie begleitet,
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+ ambulante private Therapie, die den Trauerprozess mit Psycho-
therapie, Musiktherapie, Kunsttherapie, Sport- und Bewegungs-
therapie oder tiergestitzter Therapie begleitet,

+ private Sozialberatung,

+ digitale Angebote zur Begleitung des Trauerprozesses,

+  Apps fiir das Smartphone, die zur Wiederherstellung oder For-
derung der mentalen Gesundheit konzipiert wurden.

(14) Als nahestehende Person umfasst der Krisen-Airbag

+ Kinder und Adoptivkinder der versicherten Person ab Geburt bis
zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Versichert sind alle Kin-
der/Adoptivkinder, auch wenn diese bei Vertragsabschluss
noch nicht geboren bzw. adoptiert waren,

+ Eltern der versicherten Person, sofern jene zum Todeszeitpunkt
das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,

+ Ehegatten, eingetragene Lebenspartner und in ehedhnlicher und
hauslicher Gemeinschaft lebende Lebensgefédhrten, sofern die-
se im Todeszeitpunkt das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben.

(15) Im Leistungsfall ist uns die Stellung als Kind oder als Eltern
durch eine Geburtsurkunde nachzuweisen. Die Stellung als Ehegat-
te ist durch eine Eheurkunde und die Stellung als eingetragener Le-
benspartner durch eine Lebenspartnerschaftsurkunde nachzuwei-
sen. Die Stellung als in ehedhnlicher und hauslicher Gemeinschaft
lebender Lebensgeféhrte ist uns durch eine Meldebescheinigung
und eine entsprechende Bestatigung der versicherten Person nach-
zuweisen. Der Tod ist uns durch Vorlage der Sterbeurkunde nachzu-
weisen.

Da die Leistung zweckgebunden erfolgt, bendtigen wir zur Erbrin-
gung der Leistungen Rechnungen, aus denen sich die Leistungser-
bringung gegentiber der versicherten Person ergibt, sowie zugehori-
ge Zahlungsbelege.

§ 4 Umstellung auf den Premium-Plus oder
Premium-Exklusiv-Tarif

(1) Sie kénnen innerhalb der ersten 12 Monate ab Vertragsbeginn
eine Umstellung in einen anderen Tarif zu dem entsprechend erhéh-
ten Beitrag beantragen, wobei alle sonstigen vertraglichen Verein-
barungen fortbestehen.

Die Voraussetzung dafiir ist, dass

ihr Vertrag nicht beitragsfrei gestellt ist und

fiir lhren bisherigen Vertrag keine medizinisch begriindeten Bei-
tragszuschlage erhoben werden und keine Ausschlussklauseln
vereinbart sind und

die versicherte Person in den letzten sechs Monaten nicht min-
destens vier Wochen arbeitsunfahig war und

die versicherte Person zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht
arbeitsunfahig ist und

es wurde noch keine Leistung aus der Versicherung bezogen
und

zum Zeitpunkt der Antragstellung liegt weder Berufsunfahigkeit
noch ein Grundféhigkeitsverlust im Sinne der Bedingungen vor

10



und zudem ist keine schwere Erkrankung oder schwere Beein-
trachtigung im Sinne der Bedingungen eingetreten.

(2) Die Umstellung vom Premium-Tarif ist sowohl in den Premi-
um-Plus-Tarif als auch unmittelbar in den Premium-Exklusiv-Tarif
moglich.

(3) Die Umstellung vom Premium-Plus-Tarif ist in den Premium-Ex-
klusiv-Tarif moglich.

§ 5 Was sind Berufsunfahigkeit, Arbeitsunfahig-
keit, Verlust von Grundfahigkeiten, schwere
Erkrankungen und schwere Beeintrachtigung im
Sinne dieser Bedingungen?

Berufsunfahigkeit
(1) Berufsunfahigkeit liegt vor, wenn

+ die versicherte Person infolge Krankheit, Kérperverletzung oder
Krafteverfall, die &rztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich
mindestens 6 Monate auBerstande ist oder mindestens 6 Mo-
nate aulerstande war und dieser Zustand fortdauert, ihren zu-
letzt vor Eintritt des Versicherungsfalls ausgeiibten Beruf — so
wie er ohne gesundheitliche Beeintrachtigung ausgestaltet war
— auszuliben und

+ sie auch keine andere Téatigkeit austibt, die ihrer bisherigen Le-
bensstellung vor Eintritt des Versicherungsfalls entspricht.

Eine der bisherigen Lebensstellung entsprechende Tatigkeit darf
keine deutlich geringeren Kenntnisse und Fahigkeiten erfordern und
auch hinsichtlich Vergiitung und sozialer Wertschatzung nicht spiir-
bar unter das Niveau des bislang ausgeiibten Berufs absinken. Die
zumutbare Minderung des Einkommens und der sozialen Wert-
schéatzung richtet sich dabei nach den individuellen Gegebenheiten
gemal den Vorgaben der héchstrichterlichen Rechtsprechung.

Wir begrenzen die fiir die versicherte Person zumutbare Einkom-
mensreduzierung im Vergleich zum jéhrlichen Bruttoarbeitseinkom-
men (inkl. Sonder- und Bonuszahlungen) im zuletzt ausgeiibten
Beruf vor Eintritt der gesundheitlichen Beeintrachtigungen auf die
derzeit seitens der Rechtsprechung vorgegebene Hochstgrenze von
maximal 20 %.

Sollte die hdchstrichterliche Rechtsprechung einen niedrigeren Pro-
zentsatz festlegen, werden wir diesen zu lhren Gunsten anwenden.
In begriindeten Einzelféllen kann auch bereits heute eine unter 20 %
liegende Einkommensminderung unzumutbar in diesem Sinne sein.
Wir verzichten auf eine abstrakte Verweisung.

Berufsunfahigkeit bei Beamten

Auch die Berufsunfahigkeit eines Beamten beurteilt sich allein nach
den vorgenannten Regelungen des § 5 unabhangig von einer etwai-
gen Dienstunfahigkeit im beamtenrechtlichen Sinne.

Berufsunfahigkeit bei Selbststandigen

Bei Selbststéndigen ist auRerdem die Berufsunfédhigkeit unter Be-
ricksichtigung der konkreten Betriebsgestaltung sowie der im Be-
trieb etwa bestehenden zumutbaren und betrieblich sinnvollen
Maoglichkeit einer Umorganisation zu beurteilen. Eine Umorganisati-
on ist zumutbar und betrieblich sinnvoll, wenn
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+ sie keinen erheblichen Kapitalaufwand erfordert und

+ nicht zu Lasten der Gesundheit der versicherten Person geht
und

+ die versicherte Person eine unverdnderte Stellung hinsichtlich
Weisungs- und Direktionsbefugnis innehat und

+ die bisherige Lebensstellung der versicherten Person gewahrt
bleibt, das heiflt diese nach dem Einkommen und der sozialen
Wertschéatzung nicht spirbar unter das Niveau der bislang aus-
gelibten Tatigkeit absinkt.

Die zumutbare Minderung des Einkommens und der sozialen Wert-
schétzung richtet sich dabei nach den individuellen Gegebenheiten
gemal der geltenden hochstrichterlichen Rechtsprechung. Aber wir
begrenzen die fiir die versicherte Person zumutbare Einkommens-
reduzierung im Vergleich zum jahrlichen Bruttoarbeitseinkommen
(inkl. Sonder- und Bonuszahlungen) auf die derzeit seitens der
Rechtsprechung vorgegebene Hochstgrenze von maximal 20 %.
Statt des jahrlichen Bruttoarbeitseinkommens ist bei Selbststéandi-
gen der durchschnittliche Gewinn vor Steuern der letzten 3 Jahre
vor Eintritt der Berufsunfahigkeit entscheidend.

Sollte die hdchstrichterliche Rechtsprechung einen niedrigeren Pro-
zentsatz festlegen, werden wir diesen zu lhren Gunsten anwenden.
Im begriindeten Einzelfall kann auch schon eine geringere Minde-
rung des Einkommens nicht zumutbar sein.

Wenn keine Berufsunfahigkeit vorliegt, weil die versicherte Person
ihren Betrieb umorganisieren konnte, zahlen wir eine einmalige Hilfe
unter den Voraussetzungen des § 1 Absatz 4 ,Umorganisationshil-
fe".

Wir verzichten auf die Priifung der Umorganisation, wenn

+ die versicherte Person in ihrer taglichen Arbeitszeit mindestens
zu 90 Prozent kaufmannische, planerische, leitende oder organi-
satorische Tatigkeiten ausiibt (zum Beispiel als Wirtschaftspri-
fer, Steuerberater, Rechts- oder Patentanwalt, Notar, Informati-
ker, Architekt oder Ingenieur) oder

+ die versicherte Person in ihrem Betrieb zum Zeitpunkt des Ein-
tritts der Berufsunféhigkeit weniger als 10 Vollzeitmitarbeiter
(Teilzeitmitarbeiter werden anteilig beriicksichtigt) beschaftigt
hat.

Berufsunfahigkeit bei Auszubildenden

Bei Auszubildenden wiahrend der Berufsausbildung in einem staat-
lich anerkannten Ausbildungsberuf liegt Berufsunfahigkeit vor,
wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Korperverletzung
oder Kréafteverfall, die &rztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich
mindestens 6 Monate ununterbrochen auerstande ist oder min-
destens 6 Monate aulerstande war und dieser Zustand fortdauert,
ihre zuletzt betriebene Ausbildung fortzusetzen bzw. den ange-
strebten Ausbildungsberuf auszuiiben, und auch keine andere be-
rufliche oder schulische Ausbildung absolviert, die ihrer bisherigen
Lebensstellung entspricht, sowie keine berufliche Tatigkeit ausiibt,
die ihren Kenntnissen und Fahigkeiten sowie ihrer bisherigen Le-
bensstellung entspricht.

Ab der zweiten Haélfte der gesetzlich oder geméaR Ausbildungsord-
nung vorgesehenen Ausbildungszeit gilt, sofern diese nicht um
mehr als ein Jahr tberschritten ist: Wir berticksichtigen zu Gunsten
des Auszubildenden die Lebensstellung, die normalerweise mit er-
folgreichem Abschluss der Ausbildung erreicht wird.

Wir verzichten auf eine abstrakte Verweisung.
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Berufsunfahigkeit bei Studenten

Ist die versicherte Person als Student im Rahmen eines Vollzeitstu-
diums an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule
(Universitat, Fachhochschule, Duale Hochschule) immatrikuliert
und ist der angestrebte Studienabschluss in Deutschland aner-
kannt, so beurteilt sich die Berufsunfahigkeit wie folgt:
Berufsunfahigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge
Krankheit, Korperverletzung oder Kréfteverfall, die drztlich nachzu-
weisen sind, voraussichtlich mindestens 6 Monate ununterbrochen
auBerstande ist oder mindestens 6 Monate auBerstande war und
dieser Zustand fortdauert, ihr zuletzt betriebenes Studium fortzu-
setzen, und auch kein anderes Studium betreibt, das ihrer bisheri-
gen Lebensstellung entspricht und keine andere Tatigkeit austibt,
die ihren Kenntnissen und F&higkeiten sowie ihrer bisherigen Le-
bensstellung entspricht.

Ab der zweiten Halfte der gesetzlich oder geméaR Studienordnung
vorgesehenen Studienzeit gilt, sofern diese nicht um mehr als 5 Se-
mester Uberschritten ist: Wir beriicksichtigen zu Gunsten des Stu-
denten die Lebensstellung, die normalerweise mit erfolgreichem
Abschluss des Studiums erreicht wird.

Wir verzichten auf eine abstrakte Verweisung.

Berufsunfahigkeit bei Schiilern

Besucht die versicherte Person als Schiiler eine staatliche oder
staatlich anerkannte Schule, so beurteilt sich die Berufsunfahigkeit
wie folgt:

Berufsunfahigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge
Krankheit, Korperverletzung oder Kréfteverfall, die drztlich nachzu-
weisen sind, voraussichtlich mindestens 6 Monate ununterbrochen
aulerstande ist oder mindestens 6 Monate auerstande war und
dieser Zustand fortdauert, ihren Schulbesuch fortzusetzen, und
auch keine andere staatliche oder staatlich anerkannte Schule be-
sucht, welche ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht und keine
andere Tatigkeit ausiibt, die ihren Kenntnissen und F&higkeiten so-
wie ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht.

Wir verzichten auf eine abstrakte Verweisung.

Wechsel in Teilzeit

Eine Teilzeittatigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt vor, wenn
die versicherte Person arbeitsvertraglich wdchentlich weniger als
30 Stunden arbeitet. In diesem Fall legen wir, sofern die Berufsunfa-
higkeit innerhalb von zwdlf Monaten nach dem tatséachlichen Be-
ginn der Reduzierung auf eine Teilzeittatigkeit eintritt, die berufliche
Tatigkeit in Art und Umfang vor der Reduzierung zu Grunde, sofern
dies fir die versicherte Person von Vorteil ist. Ist die Teilzeittatigkeit
nachweislich aufgrund der Versorgung von kindergeldberechtigten
Kindern oder pflegebediirftigen Angehdrigen im Sinne des § 7 Ab-
satz 3 Pflegezeitgesetz entstanden, muss die Berufsunféhigkeit in-
nerhalb von 60 Monaten nach dem tatsachlichen Beginn der Redu-
zierung auf eine Teilzeittatigkeit eingetreten sein.

Berufsunfahigkeit bei Erwerbsminderung
Berufsunfahigkeit liegt auch vor,

+ solange ein Trager der gesetzlichen Rentenversicherung oder
ein berufssténdisches Versorgungswerk in der Bundesrepublik
Deutschland, dem die versicherte Person als Pflichtmitglied an-
gehort, allein aus medizinischen Griinden eine unbefristete volle
Erwerbsminderungsrente gewahrt,
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+ die versicherte Person bei Beginn der Rentenzahlung durch den
Versorgungstrager das 55. Lebensjahr vollendet hat und
+ der Vertrag mindestens 10 Jahre besteht.

Der Nachweis der Schwerbehinderung (z. B. Anerkenntnis durch ein
Versorgungsamt) gentigt dafir nicht.

Berufsunfahigkeit bei Tatigkeitsverbot wegen einer Infektion
Berufsunfahigkeit liegt auch dann vor, wenn der versicherten Per-
son zur Verhinderung der Weiterverbreitung einer Infektion die Aus-
libung ihrer beruflichen Tatigkeit wegen Krankheit, Krankheitsver-
dachts, Ansteckungsverdachts oder Ausscheidens durch Verfiigung
der zustandigen Behorde vollstandig oder teilweise nach § 31 Infek-
tionsschutzgesetz in der Fassung vom 12.12.2023 untersagt wird.
Die Untersagung muss sich auf einen Zeitraum von mehr als 6 Mo-
naten erstrecken. Das verfiigte Tatigkeitsverbot muss dabei zu ei-
nem Berufsunfahigkeitsgrad von mindestens 50 % fiihren. Zum
Nachweis des Vorliegens eines Téatigkeitsverbotes ist uns die Verfi-
gung im Original oder in beglaubigter Kopie vorzulegen.
Berufsunfahigkeit in diesem Sinne liegt nicht vor, wenn die versi-
cherte Person in diesem Zeitraum eine andere berufliche Tatigkeit
konkret ausgetibt hat oder ausiibt, die hinsichtlich

+ ihrer Kenntnisse und Fahigkeiten,
+ der sozialen Wertschatzung und
+ des Einkommens

mit der Lebensstellung vergleichbar ist, die durch die berufliche Téa-
tigkeit gepragt war, die auszuiiben der versicherten Person behord-
lich untersagt wird.

Berufsunféhigkeit ab Beginn des 6-Monats-Zeitraums

(2) Ist die versicherte Person 6 Monate ununterbrochen infolge
Krankheit, Korperverletzung oder Kréfteverfall, die arztlich nachzu-
weisen sind, aulerstande gewesen, ihren zuletzt vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalls ausgeiibten Beruf — so wie er ohne gesundheitliche
Beeintrachtigung ausgestaltet war — auszuiiben, und hat sie auch
keine andere Tatigkeit ausgelbt, die ihrer bisherigen Lebensstel-
lung entspricht, so gilt die Fortdauer dieses Zustandes als Berufs-
unfahigkeit. Auch in diesem Fall erbringen wir unsere Leistungen
bereits ab Beginn dieses 6-Monats-Zeitraums.

Berufsunfahigkeit bei Nichtausiibung einer beruflichen Tatigkeit
(3) Ist die versicherte Person aus dem Berufsleben voriibergehend
oder endgliltig ausgeschieden und werden Leistungen beantragt, so
gilt die vorher konkret ausgeiibte berufliche Téatigkeit und die damit
verbundene Lebensstellung als ausgeiibter Beruf.

Berufsunfahigkeit infolge Pflegebediirftigkeit

(4) Berufsunfahigkeit liegt ebenfalls vor, wenn die versicherte Per-
son infolge Krankheit, Korperverletzung oder Krafteverfall voraus-
sichtlich mindestens 6 Monate so hilflos ist, dass sie fiir mindes-
tens eine der in Absatz 5 genannten Verrichtungen auch bei Einsatz
technischer und medizinischer Hilfsmittel in erheblichem Umfang,
d.h. fir mindestens 90 Minuten téglich, der Hilfe einer anderen Per-
son bedarf. Die Pflegebediirftigkeit ist arztlich nachzuweisen.

(5) Bei der Beurteilung der Pflegebediirftigkeit ist die erforderliche
Hilfe bei folgenden Verrichtungen maRlgebend:
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Die versicherte Person bendotigt Hilfe beim:

+ Fortbewegen im Zimmer
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person — auch bei In-
anspruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls — die Un-
terstiitzung einer anderen Person fiir die Fortbewegung bené-
tigt.

+ Aufstehen und Zubettgehen
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nur mit Hilfe
einer anderen Person das Bett verlassen oder in das Bett gelan-
gen kann.

+ Einnehmen von Mahlzeiten und Getranken
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person — auch bei Be-
nutzung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefae — nicht
ohne Hilfe einer anderen Person essen oder trinken kann.

+ Verrichten der Notdurft
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Unterstiit-
zung einer anderen Person bendtigt, weil

— sie sich nach dem Stuhlgang nicht allein sdubern kann,

- sie ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschiissel
verrichten kann oder

— der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert werden
kann.

Besteht allein eine Inkontinenz des Darms bzw. der Blase, die
durch die Verwendung von Windeln oder speziellen Einlagen
ausgeglichen werden kann, liegt hinsichtlich der Verrichtung
der Notdurft keine Pflegebediirftigkeit vor.

(6) Unabhéngig von der Beurteilung gemaR Absatz 4 liegt Pflegebe-
dirftigkeit vor, wenn die versicherte Person wegen einer seelischen
Erkrankung oder geistigen Behinderung sich oder andere gefahrdet
und deshalb taglicher Beaufsichtigung bedarf.

(7) Ist die versicherte Person 6 Monate ununterbrochen pflegebe-
diirftig im Sinne von Absatz 4 oder Absatz 6 gewesen und deswe-
gen tédglich gepflegt worden, so gilt die Fortdauer dieses Zustandes
als Berufsunfahigkeit. In diesem Fall erbringen wir unsere Leistun-
gen bereits ab Beginn dieses 6-Monats-Zeitraums.

Arbeitsunfahigkeit
(8) Arbeitsunfahigkeit liegt von Beginn der ersten Krankschreibung
an vor, wenn die versicherte Person

+  mindestens 6 Monate ununterbrochen arbeitsunféhig krank-
geschrieben ist oder

+ mindestens 3 Monate ununterbrochen arbeitsunféhig krank-
geschrieben ist und
ein in Deutschland anséassiger und praktizierender Facharzt,
der auf die die Arbeitsunfahigkeit begriindende Erkrankung
spezialisiert ist, bescheinigt, dass die versicherte Person
voraussichtlich 3 weitere Monate ununterbrochen arbeits-
unfahig krankgeschrieben sein wird.

(9) Zum Nachweis der Arbeitsunfahigkeit benstigen wir Arbeitsun-
fahigkeits-Bescheinigungen oder entsprechende &rztliche Atteste.
Die Bescheinigung bzw. das Attest miissen Beginn und voraussicht-
liche Dauer der Arbeitsunféhigkeit sowie den erhobenen Befund
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(ICD 10-Nummer) enthalten. Mindestens eine Bescheinigung bzw.
mindestens ein Attest muss durch einen in Deutschland ansédssigen
und praktizierenden Facharzt ausgestellt worden sein, der auf die
die Arbeitsunfahigkeit begriindende Erkrankung spezialisiert ist.
Der Facharzt darf nicht zugleich Versicherungsnehmer oder versi-
cherte Person zu dieser Versicherung sein oder in einem Verwandt-
schaftsverhéltnis zu diesen stehen.

(10) Damit wir das Fortbestehen der Arbeitsunfahigkeit priifen kon-
nen, ist uns unverziiglich die jeweils aktuelle Bescheinigung bzw.
das jeweils aktuelle Attest zu Ubermitteln. Leistungen wegen Ar-
beitsunfahigkeit werden jeweils fiir den Zeitraum erbracht, fiir den
arztliche Bescheinigungen bzw. Atteste wegen Arbeitsunfahigkeit
vorgelegt werden.

(11) Wird die versicherte Person innerhalb von 6 Monaten nach
Wegfall der Arbeitsunféahigkeit wieder fiir mindestens 6 Wochen un-
unterbrochen arbeitsunfédhig geschrieben, gilt sie fiir die Dauer der
vollsténdigen Krankschreibung weiterhin als arbeitsunfédhig im Sin-
ne dieser Bedingungen. Die maximale Leistungsdauer bei Arbeits-
unfahigkeit nach diesem Vertrag betragt insgesamt 24 Monate.

(12) Der Versuch einer stufenweisen Wiedereingliederung in das Er-
werbsleben (§ 74 SGB V) fiihrt nicht dazu, dass eine bestehende
Arbeitsunfahigkeit unterbrochen wird.

(13) Soweit in § 5 Absatze 8-12 nichts anderes geregelt ist, gelten
die librigen Regelungen in diesen Bedingungen fiir die Berufsunfa-
higkeit entsprechend auch fiir die Arbeitsunfahigkeit. Leistungsaus-
schliisse fiir Berufsunféhigkeit gelten daher ebenso fiir Arbeitsun-
fahigkeit.

Verlust von Grundfahigkeiten

(14) Ein Verlust von Grundfahigkeiten liegt vor, wenn die versicherte
Person nach Beginn des Versicherungsvertrages nach &rztlicher
Begutachtung voraussichtlich fiir mindestens sechs Monate einen
Verlust einer der nachfolgend genannten Grundféhigkeiten erleidet,
die sich nicht durch Hilfsmittel oder Heilbehandlungen beheben
oder verbessern lassen.

Die versicherte Person hat die Sehfahigkeit beider Augen vollstén-
dig verloren. Dies ist der Fall, wenn das Sehvermdgen auf beiden
Augen sowie auf jedem Auge maximal 5 % betrégt oder das Sicht-
feld der versicherten Person auf weniger als 5 Grad Abstand vom
Zentrum in alle Richtungen eingeschrénkt ist, wobei Sichtfeldreste
auBerhalb von 50 Grad unberiicksichtigt bleiben.

Die versicherte Person hat die Sprechfahigkeit vollsténdig verloren.
Dies ist der Fall, wenn die versicherte Person nach abgeschlosse-
nem Erwerb der Gesprachsfahigkeit aufgrund einer Krankheit oder
eines Unfalls die Sprechféhigkeit oder die sprachliche Ausdrucksfa-
higkeit vollstandig verloren hat. Die Sprechfahigkeit oder die sprach-
liche Ausdrucksfahigkeit miissen dabei so stark eingeschrankt
sein, dass die versicherte Person nicht mehr in der Lage ist, mittels
Sprache mit der Umwelt zu kommunizieren. Voraussetzung fiir un-
sere Leistungspflicht bei Verlust des Sprachvermdgens ist, dass der
Verlust aufgrund einer organischen Ursache eingetreten ist. Insbe-
sondere leisten wir nicht bei psychogenem Sprachverlust.
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Die versicherte Person hat die Horfahigkeit vollstéandig verloren.
Dies ist der Fall, wenn der Horverlust fiir gesprochene Worter (Fre-
quenzbereich 0,5 bis 3,0 Kilohertz) auf beiden Ohren jeweils min-
destens 60 Dezibel betréagt.

Schwere Erkrankungen
(15) Schwere Erkrankungen im Sinne dieser Bedingungen sind:

a) Krebs
Eine Krebserkrankung im Sinne dieser Bedingungen liegt vor, wenn
bei der versicherten Person

+ eine Chemotherapie oder eine Strahlentherapie begonnen wur-
de oder diese unmittelbar bevorsteht und mindestens eine Me-
tastase in einem Lymphknoten festgestellt wurde oder

+ zur Behandlung der Krebserkrankung eine Knochenmarktrans-
plantation durchgefiihrt wurde oder diese unmittelbar bevor-
steht oder

+ wegen der Schwere der Krebserkrankung eine palliative Thera-
pie durchgefiihrt wird.

b) Einschrankung der Herzfunktion

Eine Einschrankung der Herzfunktion im Sinne dieser Bedingungen
liegt vor, wenn die Pumpleistung des Herzens der versicherten Per-
son durch eine Verletzung oder eine Erkrankung wie zum Beispiel
Herzinfarkt oder Erkrankungen oder Entziindungen des Herzmus-
kels mindestens 6 Monate ununterbrochen erheblich gemindert
war und dieser Zustand andauert.

Eine erhebliche Minderung der Pumpleistung liegt vor, wenn

+ die Ejektionsfraktion kleiner gleich 30 % oder
+ das Fractional Shortening kleiner gleich 15 % ist.

Voraussetzung fiir unsere Leistung ist, dass die Pumpleistung des
Herzens auch durch Medikamente nicht dauerhaft liber das oben
beschriebene Mal} verbesserbar ist. Eine Verbesserung der Funkti-
onswerte durch eine Transplantation gilt nicht als Wegfall der Ein-
schrankung der Herzfunktion.

¢) Einschrankung der Lungenfunktion

Eine Einschrankung der Lungenfunktion im Sinne dieser Bedingun-
gen liegt vor, wenn die Leistungsféhigkeit der Lunge der versicher-
ten Person durch eine Verletzung oder Erkrankung wie zum Beispiel
schweres Asthma, Emphysem oder chronische Entziindungen dau-
erhaft und unumkehrbar erheblich eingeschrénkt ist. Das heif3t,

+ die versicherte Person hat eine Sauerstoff-Langzeit-Therapie
mit einem Umfang von mindestens 8 Stunden pro Tag begon-
nen und diese Therapie dauert noch an und

+ es liegt dauerhaft ein durch einen Lungenfacharzt gemessener
Sauerstoffpartialdruck von unter 55 mmHg vor und

+ dieser Zustand hélt bereits 6 Monate an.

Die vorgenannten schweren Erkrankungen sind uns durch ausfiihrli-
che Berichte der Arzte, die die versicherte Person gegenwartig be-
handeln bzw. behandelt oder untersucht haben, ber Ursache, Be-
ginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer des Leidens der
versicherten Person nachzuweisen.
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Schwere Beeintrachtigung
(16) Eine schwere Beeintrachtigung im Sinne dieser Bedingungen
liegt vor, wenn nach Versicherungsbeginn Rollstuhlbedarf eintritt.

Rollstuhlbedarf

Rollstuhlbedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nach fachérzt-
licher Begutachtung voraussichtlich fir mindestens sechs Monate
ununterbrochen sténdig bei der Fortbewegung auf einen Rollstuhl
angewiesen ist oder mindestens sechs Monate ununterbrochen ge-
wesen war. In diesem Fall liegt Rollstuhlbedarf bereits von Beginn
der Sechs-Monats-Frist an vor. Der Rollstuhlbedarf darf sich nicht
durch andere Hilfsmittel oder Heilbehandlungen gemal § 12 Ab-
satz 3 beheben oder verbessern lassen.

Die vorgenannte schwere Beeintrachtigung ist uns durch ausfiihrli-
che Berichte der Arzte, die die versicherte Person gegenwirtig be-
handeln bzw. behandelt oder untersucht haben, iber Ursache, Be-
ginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer des Leidens der
versicherten Person nachzuweisen.

§ 6 Welche Tarif-Optionen konnen Sie bei
Vertragsabschluss wahlen?

Starter-Variante (Tarif-Option S)

(1) Der Zeitraum der Beitragszahlung unterteilt sich in eine Start-
phase vom Versicherungsbeginn bis zum 5. Versicherungsstichtag
(vgl. § 18) und eine Zielphase. Wahrend der Startphase zahlen Sie
fiir die vereinbarten Leistungen einen reduzierten Beitrag. Nach Ab-
lauf der Startphase wird der Beitrag zum Ausgleich entsprechend
angehoben. Die genauen Beitrdge fiir die Start- und die Zielphase
entnehmen Sie dem Versicherungsschein.

(2) Sie kénnen einmalig eine weitere Startphase von 5 Jahren bean-
tragen, wenn

die versicherte Person sich nachweislich zum Ende der Start-
phase noch im Studium oder in der Ausbildung befindet,

sie das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und

Sie den Antrag spatestens 2 Monate vor Ende der Startphase
gestellt haben.

Der Beitrag fir die weitere Startphase und anschlieende Zielphase
wird nach dem dann erreichten Alter und der restlichen Beitragszah-
lungsdauer berechnet. Dabei wird die Risikoeinstufung des bisheri-
gen Vertrages Gbernommen. Wir kdnnen die Anpassung nach den
dann geltenden Tarifen und Versicherungsbedingungen vorneh-
men.

Berufsunfahigkeitsversicherung mit Dynamik (Tarif-Option D)

(3) Sie kénnen eine Berufsunfahigkeitsversicherung auch in der
Form abschlieRen, dass die versicherte Rente und der Beitrag sich
planmaRig erhdhen, ohne dass fiir die jeweilige Erhohung eine er-
neute Risikopriifung erforderlich wird (Tarif-Option D). Der Beitrag
erhoht sich in jedem Jahr zum Versicherungsstichtag um den zu
Versicherungsbeginn vereinbarten Prozentsatz. Bei Ausiibung der
Tarif-Option S erfolgt die erste Erhéhung zum Versicherungsstich-
tag ein Jahr nach Eintritt in die Zielphase. Der erhohte Beitrag fiihrt
zu einer Erhohung der versicherten Rente. Wir behalten uns vor, die
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Erhéhung nach den am Erhohungstermin jeweils fiir Neuabschlis-
se geltenden Rechnungsgrundlagen vorzunehmen.

(4) Die Erhdhungen erfolgen bis zum Ablauf der Beitragszahlungs-
dauer, jedoch letztmals, wenn die versicherte Person das Alter von
60 Jahren erreicht hat. AuRerdem erfolgen keine Erhhungen

+ inden letzten 5 Jahren der Vertragsdauer oder
+ wenn die versicherte Jahresrente durch bereits erfolgte Erho-
hungen 120.000 Euro iiberstiegen hat.

(5) Wenn die versicherte Jahresrente durch die Erhohung erstmalig
48.000 Euro Uberstiegen hat, haben wir das Recht zu priifen, ob die
Hohe der versicherten Berufsunféahigkeitsrente in einem angemes-
senen Verhaltnis zum Bruttoarbeitseinkommen der versicherten
Person steht. Gleiches gilt fiir Folgeerhéhungen, bei denen die Gren-
ze bereits zuvor Uberschritten wurde.

Wir priifen dann, ob die gesamte Jahresrente aller auf die versicher-
te Person bei privaten Versicherern abgeschlossenen Berufsunfa-
higkeits-, Erwerbsunfahigkeits- und Grundfahigkeitsversicherungen
60 % des letzten kalenderjdhrlichen Bruttoarbeitseinkommens
(bzw. bei Selbststandigen des Jahresiiberschusses oder Gewinns
vor Steuern) nicht iibersteigt. Renten bzw. Rentenanwartschaften
bei der gesetzlichen Rentenversicherung oder aus berufsstéandi-
schen Versorgungswerken werden hierbei nicht beriicksichtigt. Fuir
die Priifung miissen Sie uns folgendes nachweisen:

+ das letzte kalenderjahrliche Bruttoarbeitseinkommen der versi-
cherten Person und

+ die Hohe der gesamten Absicherung bei Berufsunfahigkeits-,
Erwerbsunfahigkeits- und Grundfahigkeitsverlust.

Damit Sie im Fall einer Priifung die Gelegenheit haben, uns das Vor-
liegen der Voraussetzungen nachzuweisen, schreiben wir Sie recht-
zeitig vor dem Erhéhungstermin an. Fordern wir die Nachweise an
und liegen diese zum Erhdhungstermin nicht vor, kann die Erhéhung
nicht durchgefiihrt werden.

(6) Die Erhohungen der versicherten Rente und des Beitrages erfol-
gen nach MaRgabe des Absatz 3 jahrlich zum Versicherungsstich-
tag. Sie erhalten rechtzeitig vor dem Erhohungstermin eine Mittei-
lung Gber die Erhéhung.

(7) Die versicherte Rente erhdht sich nicht zwingend im gleichen
Verhéltnis wie die Beitrdge. Die Erhdhung der Rente errechnet sich
nach dem am Erhdhungstermin erreichten Alter der versicherten
Person und der restlichen Beitragszahlungsdauer.

(8) Alle im Rahmen des Versicherungsvertrages getroffenen Verein-
barungen, insbesondere die Versicherungsbedingungen sowie die

Bezugsrechtsverfligung, erstrecken sich auch auf die Erhéhung.

(9) Die Erhohung setzt die Fristen des § 11 Absatz 12 (Verletzung
der Anzeigepflicht) nicht erneut in Lauf.

(10) Die Erhohung entfallt riickwirkend, wenn Sie
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+ ihr spatestens 50 Tage nach dem Erhdhungstermin widerspre-
chen oder

+ den ersten erhdhten Beitrag nicht innerhalb von 50 Tagen nach
dem Erhéhungstermin zahlen.

(11) Die Erhdhungen kdnnen unbegrenzt haufig ausgesetzt werden.

(12) Es erfolgen keine Erhohungen, solange Leistungen erbracht
werden. Enden die Leistungen, erfolgen wieder Erhéhungen, wobei
von den vor dem Leistungsbezug versicherten Leistungen ausge-
gangen wird.

(13) Es erfolgen auch dann keine Erhthungen, wenn der Vertrag so
geéndert wird, dass ein Neuabschluss mit Dynamik nicht zuldssig
gewesen ware.

Berufsunfahigkeitsversicherung mit Leistungsdynamik
(Tarif-Option L)

(14) Zusétzlich erbringen wir bei der Tarif-Option L folgende Leis-
tungen:

Wenn die versicherte Person wahrend der Versicherungsdauer be-
rufs- bzw. arbeitsunfahig wird, erhdhen wir Ihre Rente jahrlich um
den zu Versicherungsbeginn vereinbarten Prozentsatz (bezogen
auf die Vorjahresrente), langstens bis zum Ende der Leistungsdau-
er. Wir erhdhen die Rente erstmals zu dem Versicherungsstichtag,
der auf das Datum der Anerkennung der Berufsunfahigkeit bzw. Ar-
beitsunfahigkeit folgt.

Wenn die versicherte Person nicht mehr berufsunféahig bzw. arbeits-
unfahig ist und wir die Leistung einstellen, reduziert sich lhr Versi-
cherungsschutz wieder auf die Hohe, bevor die versicherte Person
berufsunfahig bzw. arbeitsunfahig wurde.

§ 7 Wie konnen Sie lhren Versicherungsschutz
erhohen oder verlangern?

Nachversicherungsgarantie

(1) Sie kdnnen bei allen Tarifen die versicherte Leistung ohne erneu-

te Risikopriifung, ausgenommen finanzielle Angemessenheitspri-

fung, erhchen.

a) Voraussetzung fiir die Erhohung ist

1. die EheschlieBung bzw. die Umwandlung der Lebenspartner-
schaft in eine Ehe,

2. die Scheidung oder Aufhebung einer Lebenspartnerschaft,

die Geburt oder Adoption eines Kindes,

4. der Tod des erwerbstatigen Ehegatten bzw. eingetragenen Le-
benspartners,

5. Pflegebediirftigkeit des Ehegatten oder Lebenspartners im Sin-

ne von § 5 Absétze 4 - 7,

der erstmalige Auszug aus der elterlichen Wohnung,

der Eintritt der Volljahrigkeit,

der Bau oder Erwerb einer selbst bewohnten Immobilie,

der Eintritt in die Selbststéndigkeit mit Kammerzugehorigkeit

oder mit einem kammerzertifizierten Ausbildungsberuf,

10. eine dauerhafte Erhéhung des Einkommens aus selbststandi-
ger oder nichtselbststandiger Tatigkeit von mindestens 10 %
des monatlichen Bruttoarbeitseinkommens im Durchschnitt der
letzten 12 Monate,

w

O N o
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11. die Aufnahme einer Berufsausbildung in einem staatlich aner-
kannten Ausbildungsberuf oder eines Vollzeitstudiums an einer
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule (Universitat,
Fachhochschule, Duale Hochschule),

12. der erfolgreiche Abschluss eines Studiums sowie einer Promo-
tion,

13. der erfolgreiche Abschluss einer Berufsausbildung sowie einer
Meisterpriifung,

14. die erstmalige Uberschreitung der jéhrlichen Beitragsbemes-
sungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung mit Ein-
kommen aus nichtselbststandiger Tatigkeit,

15. der Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen in der gesetzlichen
Rentenversicherung fiir eine Rente wegen verminderter Er-
werbsfahigkeit,

16. der Wegfall oder die Reduzierung einer Berufsunfahigkeitsrente
aus einem Versorgungswerk oder einer betrieblichen Altersver-
sorgung,

17. die Verleihung von Prokura oder einen Statuswechsel zum lei-
tenden Angestellten im Sinne von § 5 Abs. 3 BetrVG,

18. der erstmalige Erwerb einer Facharzt-Anerkennung,

19. der erstmalige Antritt einer Chefarzt-Stelle,

20. die Niederlassung als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder
Psychotherapeut,

21. der erfolgreiche Abschluss des Vorbereitungsdiensts fiir das
Lehramt an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen (Refe-
rendariat) mit anschlieRender Aufnahme einer unbefristeten
Schultatigkeit im Angestelltenverhéltnis ohne Zusage auf eine
spatere Verbeamtung

der versicherten Person innerhalb der Vertragslaufzeit. Den Eintritt
der vorgenannten Voraussetzung miissen Sie uns nachweisen (z. B.
Urkunde, amtliche Bestétigung, notarieller Kaufvertrag, Gehaltsab-
rechnung, Zeugnis). Falls im Zusammenhang mit einem personli-
chen Ereignis gleichzeitig mehrere der oben aufgefiihrten Ereignis-
se eintreten, kann die Nachversicherungsgarantie trotzdem nur
einmal fiir dieses personliche Ereignis in Anspruch genommen wer-
den.

b) Unabhéngig von den unter a) genannten Ereignissen konnen Sie
zu jedem 5. Versicherungsstichtag mit einer Frist von 2 Monaten
eine Erhohung beantragen. Dariiber hinaus kann einmalig bis zum
Erreichen des 5. Versicherungsstichtages eine Erhéhung der versi-
cherten Jahresrente zum nachsten Versicherungsstichtag mit einer
Frist von 2 Monaten beantragt werden. Die Summe aller sich daraus
ergebenden Erhéhungen der jahrlichen Rente betragt dabei insge-
samt maximal 6.000 Euro, héchstens jedoch 25 % der urspringli-
chen Rente.

(2) Das Recht auf Nachversicherung kdnnen Sie ausiiben, sofern

1. die versicherte Person noch keine Leistungen aus einer privaten
oder gesetzlichen Berufsunfahigkeitsvorsorge erhalten oder be-
antragt hat,

2. im Falle des Absatz 1 a) seit Eintritt des Ereignisses nicht mehr
als 12 Monate vergangen sind,

3. die versicherte Person das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet
hat,

4. jede einzelne Erhdhung der versicherten Jahresrente mindes-
tens 300 Euro, aber nicht mehr als 50 % der bei Vertragsab-
schluss versicherten Jahresrente betragt,

SBU24 / Stand 03.2026

5. die bei uns versicherte Gesamtjahresrente den Betrag von
48.000 Euro nicht tibersteigt und

6. nach erfolgter Leistungserhéhung die gesamte Jahresrente al-
ler auf die versicherte Person bei privaten Versicherern abge-
schlossenen Berufs- und Erwerbsunfahigkeitsversicherungen in
einem angemessenen Verhaltnis zum Einkommen steht, d. h.
60 % des letzten jahrlichen Bruttoarbeitseinkommens der versi-
cherten Person nicht iibersteigt.

7. Anstelle dieser 60 %-Regelung darf die vorgenannte gesamte
Jahresrente den Betrag von 30.000 Euro (bzw. 21.000 Euro)
nicht lbersteigen, wenn die Erhdhung aufgrund des erfolgrei-
chen Abschlusses eines Studiums (bzw. einer Berufsausbil-
dung) erfolgt.

(3) Der Beitrag fiir die jeweilige Erhohung berechnet sich nach dem
am Erhéhungstermin erreichten Alter der versicherten Person und
der restlichen Versicherungsdauer sowie danach, wie wir das Risiko
zum Zeitpunkt des Abschlusses des Ursprungsvertrages eingestuft
haben. Vereinbarte Leistungseinschrdankungen gelten auch fiir die
Erhéhungssumme; Beitragszuschldage berechnen sich nach dem er-
reichten Alter.

(4) Wir kénnen die Erhéhung nach den dann geltenden Tarifen und
Versicherungsbedingungen vornehmen. Sie kénnen auch in der
Startphase die Nachversicherungsgarantie in Anspruch nehmen.

(5) Das Ausiiben der Nachversicherungsgarantie gilt nur fiir den Ur-
sprungsvertrag; sie ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag bereits
durch das Ausiiben der Nachversicherungsgarantie zustande ge-
kommen ist.

Recht auf Nachversicherung in der Form der Karrieregarantie fiir
Berufstitige

(6) Ist die versicherte Person als Arbeitnehmer in einem unbefriste-
ten Angestelltenverhéltnis beschaftigt und hat die versicherte Be-
rufsunféahigkeitsrente die Obergrenze gemaR § 7 Absatz 2 Nr. 5. -
bis zu der eine Nachversicherung moglich ist — erreicht, kénnen Sie
bei Vorliegen der Voraussetzungen des Absatz 2 Nr. 1 und Nr. 3
nach MalRgabe der Regelungen in den Absé&tzen 3, 4 und 5 lhre Be-
rufsunféhigkeitsrente zum néchsten Versicherungsstichtag ohne
erneute Risikopriifung erhdhen. Hierfiir muss die versicherte Per-
son im Rahmen einer Gehaltserhéhung im Vergleich zum Vormonat
eine Steigerung des monatlichen Bruttoarbeitseinkommens um
mindestens fiinf Prozent erzielt haben. Die prozentuale Erhéhung
der Berufsunféhigkeitsrente darf maximal so hoch sein wie die pro-
zentuale Erhdhung des regelmaRigen monatlichen Bruttoarbeitsein-
kommens der versicherten Person. Die sich aus der Karrieregaran-
tie fiir Berufstatige ergebende Gesamtjahresrente darf infolge der
Erhéhung aufgrund der Steigerung des regelméRigen monatlichen
Bruttoarbeitseinkommens maximal 72.000 Euro betragen. Inner-
halb der genannten Grenzen muss die Gesamtjahresrente aller auf
die versicherte Person bei privaten Versicherern abgeschlossenen
oder beantragten Berufs- und Erwerbsunféhigkeitsversicherungen
in einem angemessenen Verhéaltnis zum Einkommen stehen, d. h.
darf 60 % des letzten jahrlichen Bruttoarbeitseinkommens der versi-
cherten Person nicht libersteigen.

Ihr Recht auf die Nachversicherung im Rahmen der Karrieregarantie
fur Berufstétige konnen Sie innerhalb von zwdlf Monaten nach der
Gehaltserhdhung austiben. Wenn Sie das Recht ausiiben wollen,
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miissen Sie uns Belege und Erkldrungen zu folgenden Umstanden
einreichen:

+ zum regelméaligen monatlichen Bruttoarbeitseinkommen vor
der Gehaltserhdhung,

+ zum regelméaRigen monatlichen Bruttoarbeitseinkommen nach
der Gehaltserhdhung,

+ zu bei anderen privaten Versicherern abgeschlossenen oder be-
antragten Berufs- und Erwerbsunféhigkeitsversicherungen.

Sofern die jeweiligen Voraussetzungen vollsténdig erfiillt sind, kdn-
nen Sie diese Karrieregarantie auch mehrfach nutzen, wenn das
laufende Bruttomonatsgehalt erneut um mindestens 5 Prozent
steigt.

Recht auf Nachversicherung in der Form der Karrieregarantie fiir
Freiberufler oder Selbststiandige

(7) Wenn die versicherte Person freiberuflich oder selbststédndig
dergestalt tatig ist, dass sie eigene Unternehmensinitiative und ei-
genes Unternehmensrisiko tragt, und hat die versicherte Berufsun-
fahigkeitsrente die Obergrenze gemé&R § 7 Absatz 2 Nr. 5. — bis zu
der eine Nachversicherung maoglich ist — erreicht, konnen Sie bei
Vorliegen der Voraussetzungen des Absatz 2 Nr. 1 und Nr. 3 nach
MaRgabe der Regelungen in den Absétzen 3, 4 und 5 lhre Berufsun-
fahigkeitsrente zum néchsten Versicherungsstichtag ohne erneute
Risikopriifung erhéhen. Hierfiir muss die versicherte Person lhr
Bruttoarbeitseinkommen der letzten zwei Kalenderjahre aus freibe-
ruflicher oder selbststandiger Tatigkeit im Vergleich zu den zwei
davor liegenden Kalenderjahren jeweils um mindestens 10 Prozent
erhoht haben. Mit dem Bruttoarbeitseinkommen ist der Jahresiiber-
schuss oder Gewinn vor Steuern gemeint. Der Zeitpunkt des Karrie-
resprungs ist der 31.12. des zweiten der beiden Jahre, in denen sich
das Bruttoarbeitseinkommen entsprechend erhéht hat.

Die prozentuale Erhdhung der Berufsunfahigkeitsrente darf maxi-
mal so hoch sein wie die durchschnittliche Erh6hung des Bruttoar-
beitseinkommens der versicherten Person in den letzten zwei Ka-
lenderjahren. Die prozentuale Erhohung darf aber hochstens 20
Prozent betragen. Die sich aus der Karrieregarantie fiir Freiberufler
oder Selbststandige ergebende Gesamtjahresrente darf infolge der
Erhohung aufgrund der Steigerung des regelméaRigen monatlichen
Bruttoarbeitseinkommens maximal 72.000 Euro betragen. Inner-
halb der genannten Grenzen muss die Gesamtjahresrente aller auf
die versicherte Person bei privaten Versicherern abgeschlossenen
oder beantragten Berufs- und Erwerbsunféhigkeitsversicherungen
in einem angemessenen Verhéltnis zum Einkommen stehen, d. h.
darf 60 % des letzten jahrlichen Bruttoarbeitseinkommens der versi-
cherten Person nicht libersteigen.

Ihr Recht auf die Nachversicherung im Rahmen der Karrieregarantie
fiir Freiberufler und Selbststandige kdnnen Sie innerhalb von zwolf
Monaten nach Ablauf des 31.12. des zweiten der beiden Jahre, in
denen sich das Bruttoarbeitseinkommen entsprechend erhoht hat,
ausiiben. Wenn Sie das Recht ausiiben wollen, miissen uns Belege
und Erklarungen zu folgenden Umstéanden einreichen:

+ zum Bruttoarbeitseinkommen aus freiberuflicher oder selbstén-
diger Téatigkeit in den letzten vier Jahren vor Beantragung der
Erhéhung,

+ zu bei anderen privaten Versicherern abgeschlossenen oder be-
antragten Berufs- und Erwerbsunféhigkeitsversicherungen.
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Sofern die jeweiligen Voraussetzungen vollstandig erfillt sind, kon-
nen Sie diese Karrieregarantie auch mehrfach nutzen, wenn die Vo-
raussetzungen erneut fiir einen Vier-Jahres-Zeitraum erfiillt werden.

Verlangerungsoption

(8) Wenn die Regelaltersgrenze in der Deutschen Rentenversiche-
rung erhoht wird, kdnnen Sie verlangen, dass die Versicherungsdau-
er Ihrer Versicherung um die Zeitspanne verlangert wird, um die die
Regelaltersgrenze erhoht wurde. Das gleiche gilt, wenn die versi-
cherte Person in einem berufsstandischen Versorgungswerk versi-
chert ist und dieses die Regelaltersgrenze erhéht. Mit der Verlange-
rung der Versicherungsdauer verldngert sich auch die vereinbarte
Leistungsdauer entsprechend.

Folgende Voraussetzungen miissen kumulativ erfiillt sein:

+ Sie verlangen die Verlangerung der Versicherungsdauer lhrer
Versicherung innerhalb von 12 Monaten nach Inkrafttreten der
gesetzlichen Anderung zur Erhéhung der Regelaltersgrenze in
der Deutschen Rentenversicherung oder dem berufssténdi-
schen Versorgungswerk,

« die versicherte Person darf bei der Verlangerung der Versiche-
rungsdauer hochstens 50 Jahre alt sein,

+ bei lhrer Versicherung ist die Versicherungsdauer mindestens
bis zum Endalter von 60 Jahren vereinbart,

+ lhre Versicherung ist nicht beitragsfrei gestellt,

+ die versicherte Person hat noch keine Leistungen aus einer pri-
vaten oder gesetzlichen Berufsunféhigkeitsvorsorge erhalten
oder beantragt.

(9) Die Hohe der versicherten Rente bleibt unverandert bestehen.
Ab dem Zeitpunkt der Verlangerung legen wir den Beitrag bezogen
auf die neue Versicherungsdauer nach versicherungsmathemati-
schen Grundsatzen neu fest. Die Verldngerung ist nur bis zum Alter
von 70 Jahren und in ganzen Versicherungsjahren méglich.

§ 8 Wie kommt der Vertrag zustande und wann
beginnt lhr Versicherungsschutz?

Der Vertrag kommt zustande durch Annahme des Antrags durch
uns. lhr Versicherungsschutz beginnt, wenn

der Vertrag abgeschlossen wurde, d. h. mit Annahme des Antra-

ges, und

der Einlésungsbeitrag gezahlt wurde.
Vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginn besteht jedoch kein Versicherungsschutz. Allerdings kann un-
sere Leistungspflicht entfallen, wenn Sie den Beitrag nicht rechtzei-
tig zahlen (siehe § 19 Absétze 2 und 3 und § 22).

§ 9 In welchen Fallen ist der Versicherungsschutz
ausgeschlossen?

Grundsatzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhangig davon,

auf welcher Ursache die Berufsunfahigkeit beruht. Es besteht kein

Versicherungsschutz, wenn die Berufsunfahigkeit verursacht ist:

a) durch innere Unruhen, sofern die versicherte Person auf Seiten
der Unruhestifter teilgenommen hat;
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b) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse. Wir werden
jedoch leisten, wenn die Berufsunfahigkeit wahrend eines Auf-
enthaltes der versicherten Person auflerhalb der Bundesrepub-
lik Deutschland verursacht wurde und sie an den kriegerischen
Ereignissen nicht aktiv beteiligt war;

c) durch vorsatzliche Ausfiihrung oder den strafbaren Versuch ei-
nes Verbrechens oder Vergehens durch die versicherte Person.
Bei einfach oder grob fahrldssiger Ausfiihrung der Tat erfolgt
kein Leistungsausschluss. Ein Leistungsausschluss erfolgt zu-
dem nicht bei Vergehen im StralRenverkehr;

d) durch absichtliche Herbeifiihrung von Krankheit oder Kraftever-
fall, absichtliche Selbstverletzung oder versuchte Selbsttétung
durch die versicherte Person. Wenn uns jedoch nachgewiesen
wird, dass diese Handlungen in einem die freie Willensbestim-
mung ausschlieRenden Zustand krankhafter Stérung der Geis-
testatigkeit begangen worden sind, werden wir leisten;

e) durch eine widerrechtliche Handlung, mit der der Bezugsberech-
tigte oder Sie als Versicherungsnehmer vorsétzlich die Berufs-
unféhigkeit der versicherten Person herbeigefiihrt haben;

f) durch Kernenergie, die das Leben oder die Gesundheit zahlrei-
cher Menschen derart gefahrdet, dass zur Abwehr der Gefahr-
dung eine Katastrophenschutzbehdrde oder vergleichbare Ein-
richtung tatig wurde oder hatte tatig werden miissen;

g) unmittelbar oder mittelbar durch den vorséatzlichen Einsatz von
atomaren, biologischen oder chemischen Waffen oder den vor-
satzlichen Einsatz oder die vorséatzliche Freisetzung von radi-
oaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen, sofern der Ein-
satz oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das Leben oder
die Gesundheit von mehr als 1.000 Personen zu gefadhrden und
mit deren Einsatz oder dem Freisetzen eine nicht vorhersehbare
Verdnderung des Leistungsbedarfs gegeniiber den Rechnungs-
grundlagen derart verbunden ist, dass die Erfiillbarkeit der zuge-
sagten Versicherungsleistungen nicht mehr gewabhrleistet ist
und dies von einem unabhangigen Treuhander bestatigt wird.

§ 10 Was bedeutet die vorvertragliche
Anzeigepflicht?

Wir ibernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf,
dass Sie alle Fragen, die wir lhnen vor Abgabe lhrer Vertragserkla-
rung in Textform stellen, wahrheitsgemal und vollstandig beant-
worten (vorvertragliche Anzeigepflicht). Stellen wir nach Ihrer Ver-
tragserklarung, aber vor Annahme des Antrages Fragen, miissen
auch diese wahrheitsgemal und vollstandig beantwortet werden.
Soll eine andere Person versichert werden, muss diese die Fragen
ebenso vollstéandig und wahrheitsgemal beantworten.

§ 11 Welche Folgen hat die Verletzung der
vorvertraglichen Anzeigepflicht?

Nachfolgend informieren wir Sie, unter welchen Voraussetzungen
wir bei einer Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht

+ vom Vertrag zuriicktreten,

+ den Vertrag kiindigen,

+ den Vertrag andern oder

+ den Vertrag wegen arglistiger Tduschung anfechten

kdnnen.
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Riicktritt

(1) Wenn die vorvertragliche Anzeigepflicht arglistig, vorsatzlich
oder grob fahrldssig verletzt wird, kdnnen wir vom Vertrag zuriick-
treten. Dies gilt nicht, wenn Sie uns nachweisen, dass die vorver-
tragliche Anzeigepflicht weder arglistig, noch vorsétzlich oder grob
fahrldssig verletzt worden ist. Bei grob fahrlassiger Verletzung der
vorvertraglichen Anzeigepflicht kénnen wir nicht zuriicktreten, wenn
Sie uns nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht oder nicht richtig angezeigten Umsténde, wenn auch zu ande-
ren Bedingungen (z. B. hoherer Beitrag oder eingeschrankter Versi-
cherungsschutz), geschlossen hatten.

(2) Wenn wir zuriicktreten, erlischt der Vertrag riickwirkend. Es be-
steht kein Versicherungsschutz. Eine Rickzahlung der Beitrdge
kdnnen Sie nicht verlangen.

(3) Wenn wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zuriicktreten,
bleibt unsere Leistungspflicht bestehen, wenn Sie uns nachweisen,
dass der nicht oder nicht richtig angegebene gefahrerhebliche Um-
stand (vgl. § 10) nicht urs&chlich fir den Eintritt des Versicherungs-
falles war. Dies gilt aber nicht, wenn die Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt wird.

Kiindigung

(4) Wir kdnnen den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kiindigen, wenn die vorvertragliche Anzeigepflicht fahrlassig
verletzt wird.

(5) Unser Kiindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie uns nach-
weisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis des nicht oder nicht
richtig angezeigten gefahrerheblichen Umstandes, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hétten.

(6) Wenn wir den Vertrag kiindigen, wandelt er sich mit der Kiindi-
gung in eine beitragsfreie Versicherung um (§ 24).

Vertragsanderung

(7) Ist unser Riicktritts- oder Kiindigungsrecht gemaR Absatz 1 Satz

2 oder Absatz 5 ausgeschlossen, kdnnen auf unser Verlangen die

anderen Bedingungen riickwirkend Vertragsbestandteil werden.

Diese Vertragsanderung teilen wir lhnen schriftlich mit.

Wenn

+ sich der Beitrag dadurch um mehr als 10 % erhoht oder

+ wir den Versicherungsschutz fiir den nicht oder nicht richtig an-
gezeigten Umstand ausschliel3en,

kénnen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem Sie unse-

re Mitteilung erhalten haben, fristlos kiindigen. Auf die Kiindigungs-

moglichkeit werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

Folgen nicht zu vertretender (schuldloser) Anzeigepflicht-
verletzung

(8) Bei einer von lhnen nicht zu vertretenden Anzeigepflichtverlet-
zung verzichten wir zu Thren Gunsten auf das uns gesetzlich zuste-
hende Recht (§ 19 VVG), eine Vertragsanderung vorzunehmen oder
den Vertrag zu kiindigen.

Fehlerhafte Patientendokumentation (Abrechnungsdiagnose)

(9) Eine fehlerhafte Patientendokumentation (Abrechnungsdiag-
nose) liegt vor, wenn der behandelnde Arzt oder sonstige Heilbe-
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handler eine stattgefundene Behandlung, Beratung oder Untersu-
chung (z. B. Diagnosen, Arbeitsunfahigkeitszeitraume) fehlerhaft
dokumentiert hat. Dies ist der Fall, wenn die Daten nicht den tat-
sdchlichen Umstédnden entsprechen. Gleiches gilt fiir fehlerhafte
Dokumentationen von Krankenh&usern, Krankenkassen, Kranken-
versicherungen oder von sonstigen Einrichtungen der Anschluss-
heilbehandlung oder Rehabilitation. Sofern Sie uns eine solche
fehlerhafte Patientendokumentation nachweisen, werden wir auf
diesen Umstand weder einen Riicktritt, eine Kiindigung noch eine
Vertragsénderung bzw. eine Anfechtung stiitzen.

Ausiibung unserer Rechte

(10) Unsere Rechte zum Riicktritt, zur Kiindigung oder zur Vertrags-
anderung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hin-
gewiesen haben.

(11) Wir haben kein Recht zum Riicktritt, zur Kiindigung oder zur
Vertragsanderung, wenn wir den nicht oder nicht richtig angezeig-
ten Umstand kannten.

(12) Wir kdnnen unsere Rechte zum Riicktritt, zur Kiindigung oder
zur Vertragsanderung nur innerhalb eines Monats geltend machen;
die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung
der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht be-
griindet, Kenntnis erlangen. Bei Ausiibung unserer Rechte miissen
wir die Umsténde angeben, auf die wir unsere Erklarung stiitzen. Zur
Begriindung kdnnen wir nachtraglich weitere Umstande angeben,
wenn fir diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

(13) Nach Ablauf von 5 Jahren seit Vertragsschluss erléschen un-
sere Rechte zum Riicktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsande-
rung. Ist die Anzeigepflicht vorsétzlich oder arglistig verletzt wor-
den, betragt die Frist 10 Jahre. Ist der Versicherungsfall vor Ablauf
dieser Fristen eingetreten, konnen wir die Rechte auch nach Ablauf
der Fristen geltend machen.

Anfechtung

(14) Wir kdnnen den Vertrag auch anfechten, falls unsere Entschei-
dung uber lhren Antrag arglistig, d. h. durch unrichtige oder unvoll-
standige Angaben bewusst und gewollt beeinflusst worden ist. Ab-
satz 2 gilt entsprechend.

Wiederherstellung des Vertrages / Erhohung des Versicherungs-
schutzes

(15) § 10 und § 11 Absétze 1 bis 13 gelten entsprechend, wenn der
Vertrag wiederhergestellt oder der Versicherungsschutz nachtrag-
lich erhoht werden soll. Die Fristen nach Absatz 12 beginnen mit der
Wiederherstellung des Vertrages oder der Erh6hung des Versiche-
rungsschutzes beziiglich des wiederhergestellten oder erhohten
Teils neu.

Erklarungsempféanger

(16) Rucktritt, Kiindigung, Vertragsanderung und Anfechtung tiben
wir durch schriftliche Erkldarung Ihnen gegeniiber aus. Nach Ihrem
Tod gilt der von Ihnen benannte Bezugsberechtigte als bevollméch-
tigt, die Erkldrung entgegenzunehmen, es sei denn, dass Sie uns
eine andere Person als Bevollméachtigten benannt haben. Haben Sie
keinen Bezugsberechtigten benannt oder kann dessen Aufenthalt
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nicht ermittelt werden und haben Sie keine andere Person als Be-
vollmé&chtigten benannt, gilt der Inhaber des Versicherungsscheins
als bevollmachtigt.

§ 12 Was ist zu beachten, wenn Leistungen
verlangt werden?

Leistung bei Berufsunfahigkeit
(1) Wird eine Leistung bei Berufsunfahigkeit aus dem Vertrag bean-
sprucht, miissen Sie uns die Berufsunfahigkeit in Textform mittei-
len. AufRerdem miissen uns auf Kosten des Anspruchserhebenden
unverziiglich folgende Auskiinfte, die zur Feststellung unserer Leis-
tungspflicht erforderlich sind, gegeben und Nachweise vorgelegt
werden:
a) eine Darstellung der Ursache fiir den Eintritt der Berufsunfahig-
keit;
b) ausfiihrliche Berichte der Facharzte, die die versicherte Person
gegenwartig behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben,
Uber Ursache, Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer des
Leidens der versicherten Person sowie (iber dessen Auswirkungen
auf die Berufsfahigkeit oder Art und Umfang der Pflegebeduirftig-
keit;
c¢) Unterlagen Uber den Beruf der versicherten Person, deren Stel-
lung und Tatigkeit im Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfahigkeit
sowie (ber die eingetretenen Verdanderungen;
d) Unterlagen lber die finanzielle Lebensstellung aus beruflicher Ta-
tigkeit der versicherten Person und deren Veranderungen vor und
nach Eintritt der Berufsunféhigkeit (z. B. Einkommensteuerbeschei-
de, betriebswirtschaftliche Unterlagen);
e) bei Berufsunfahigkeit infolge Pflegebedurftigkeit zusétzlich eine
Bescheinigung der Person oder der Einrichtung, die mit der Pflege
betraut ist, Gber Art und Umfang der Pflege;
f) eine Aufstellung
+ der Arzte, Krankenh&user, Krankenanstalten, Pflegeeinrichtun-
gen oder Pflegepersonen, bei denen die versicherte Person in
Behandlung war, ist oder — sofern bekannt — sein wird,
der Versicherungsgesellschaften, Sozialversicherungstrager
oder sonstiger Versorgungstrager, bei denen die versicherte
Person ebenfalls Leistungen wegen Berufsunfahigkeit geltend
machen konnte,
Uber den derzeitigen Arbeitgeber und frilhere Arbeitgeber der
versicherten Person;
g) bei Studenten sind eine giiltige Immatrikulationsbescheinigung
sowie geeignete Nachweise (iber abgelegte Priifungen (z. B. Studi-
enbuch) vorzulegen.

Aullerdem kann eine Auskunft nach § 27 verlangt werden.

(2) Wir kénnen auferdem - dann allerdings auf unsere Kosten -
weitere medizinische und berufskundliche Auskiinfte, Aufklarun-
gen, Vor-Ort-Priifungen und zusétzliche Untersuchungen sowie wei-
tere notwendige Nachweise — auch Uber die wirtschaftlichen und
beruflichen Verhéltnisse und ihre Veranderungen — verlangen, wo-
bei wir hierzu entsprechende Gutachter, Arzte und sachverstandige
Dienstleister einsetzen kdnnen, soweit dies zur Beurteilung des Ver-
sicherungsfalles und/oder zur Uberpriifung der Angaben vor Ver-
tragsannahme erforderlich ist.
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Die versicherte Person hat Arzte, Krankenhauser und sonstige Kran-
kenanstalten sowie Pflegeheime, bei denen sie in Behandlung oder
Pflege war oder sein wird, sowie Pflegepersonen, andere Personen-
versicherer, gesetzliche Krankenkassen, Berufsgenossenschaften
und Behdrden zu erméchtigen, uns auf Verlangen Auskunft zur Be-
urteilung des Versicherungsfalles und zur Uberpriifung der Anga-
ben vor Vertragsannahme zu erteilen. Hat die versicherte Person
die Ermachtigung vor Abgabe der Vertragserklarung erteilt, wird sie
vor Einholung einer solchen Auskunft von uns unterrichtet werden;
die versicherte Person kann der Einholung einer solchen Auskunft
unter Verwendung der bei Abgabe der Vertragserklarung erteilten
Erméchtigung widersprechen. Im Ubrigen kann die versicherte Per-
son jederzeit verlangen, dass die Auskunftserhebung nur bei Ein-
zeleinwilligung erfolgt oder dass sie die erforderlichen Unterlagen
selbst beibringt. Entsteht durch die Erteilung einer Einzeleinwilli-
gung ein besonderer Aufwand bei der Bearbeitung des Leistungsan-
trags, so kdnnen wir von der versicherten Person die hiermit verbun-
denen Kosten in angemessener Hohe erstattet verlangen.

Halt sich die versicherte Person im Ausland auf, kénnen wir verlan-
gen, dass die erforderlichen &rztlichen Untersuchungen in Deutsch-
land oder bei einem Arzt einer deutschen Botschaft (Regionalarzt)
durchgefiihrt werden. In diesem Fall iibernehmen wir die Untersu-
chungskosten sowie die liblichen Reise- und Aufenthaltskosten.
Unter den iblichen Reise- und Aufenthaltskosten verstehen wir die
Anreisekosten gemaR einer Bahnfahrt 2. Klasse und, falls erforder-
lich bzw. preisgiinstiger, eines Fluges in der economy class sowie
die Unterbringung in einem 4-Sterne-Hotel. Mit unserer Zustimmung
konnen die erforderlichen Untersuchungen auch auferhalb
Deutschlands durchgefiihrt werden.

(3) Die versicherte Person ist aufgrund der allgemeinen gesetzli-
chen Schadenminderungspflicht verpflichtet, geeignete Hilfsmittel
(z. B. Brillen oder Prothesen) zu verwenden und zumutbare Heilbe-
handlungen vorzunehmen, die eine wesentliche Besserung ihrer ge-
sundheitlichen Beeintrachtigung erwarten lassen. Zumutbar sind
Heilbehandlungen, die gefahrlos sind und nicht mit besonderen
Schmerzen verbunden sind. Operationen und Suchtentzugsmal-
nahmen sehen wir nicht als zumutbar an.

(4) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rentenzahlung ent-
steht — auch riickwirkend — mit Ablauf des Monats, in dem die Be-
rufsunfahigkeit eingetreten ist.

Leistung bei Verlust von Grundfahigkeiten

(5) Sie miissen den Verlust von Grundfahigkeiten durch ausfiihrli-
che Befundberichte eines Facharztes belegen, der die versicherte
Person gegenwartig behandelt bzw. behandelt oder untersucht hat.
Diese miissen bestétigen, dass die Grundféahigkeiten zuvor vorhan-
den waren und dann verloren gegangen sind.

Die Berichte miissen folgende Punkte beinhalten:

+ Die Ursache des Grundféhigkeitsverlustes,

+ den Beginn des Grundfahigkeitsverlustes,

+ die Art des Grundfahigkeitsverlustes,

+ den Verlauf des Grundfahigkeitsverlustes und

+ die voraussichtliche Dauer des Grundfahigkeitsverlustes.

Sollten zur Priifung unserer Leistungspflicht weitere Unterlagen er-
forderlich sein, sind wir berechtigt, Auskiinfte der die versicherte
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Person zusétzlich behandelnden Arzte sowie sonstige notwendige
Nachweise einzuholen, z.B. in Form von wissenschaftlich aner-
kannten Testverfahren. Ein solches Testverfahren ist zum Beispiel
der Aachener Aphasie-Test bei Verlust der Sprechfahigkeit oder ein
Tonaudiogramm bei Verlust der Horfahigkeit.

Leistung bei schweren Erkrankungen

(6) Die vorgenannten schweren Erkrankungen sind uns durch aus-
fhrliche Berichte der Arzte, die die versicherte Person gegenwiértig
behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, tiber Ursache,
Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer der schweren Er-
krankung der versicherten Person nachzuweisen.

Die Berichte miissen folgende Punkte beinhalten:

+ die Ursache der schweren Erkrankung,

+ den Beginn der schweren Erkrankung,

+ die Art der schweren Erkrankung,

+ den Verlauf der schweren Erkrankung und

+ die voraussichtliche Dauer der schweren Erkrankung.

Sollten zur Priifung unserer Leistungspflicht weitere Unterlagen er-
forderlich sein, sind wir berechtigt, Auskiinfte der die versicherte
Person zusétzlich behandelnden Arzte sowie sonstige notwendige
Nachweise einzuholen.

Leistung bei schwerer Beeintrachtigung

(7) Sie missen die schwere Beeintrachtigung durch Befundberichte
eines Facharztes belegen. Diese miissen die schwere Beeintrachti-
gung bestatigen.

Die Berichte miissen folgende Punkte beinhalten:

+ die Ursache der schweren Beeintrachtigung,

+ den Beginn der schweren Beeintréchtigung,

+ die Art der schweren Beeintrachtigung,

+ den Verlauf der schweren Beeintrachtigung und

+ die voraussichtliche Dauer der schweren Beeintrachtigung.

Sollten zur Priifung unserer Leistungspflicht weitere Unterlagen er-
forderlich sein, sind wir berechtigt, Auskiinfte der die versicherte
Person zusétzlich behandelnden Arzte sowie sonstige notwendige
Nachweise einzuholen.

(8) Unsere Leistungen werden fallig, nachdem wir die Erhebungen
abgeschlossen haben, die zur Feststellung des Versicherungsfalls
und des Umfangs unserer Leistungspflicht notwendig sind. Wenn
Sie eine der genannten Pflichten nicht erfiillen, kann dies zur Folge
haben, dass wir nicht feststellen kdnnen, ob oder in welchem Um-
fang wir leistungspflichtig sind. Eine Pflichtverletzung kann somit
dazu fiihren, dass unsere Leistung nicht féllig wird.

(9) Unsere Leistungen liberweisen wir dem Empfangsberechtigten
auf seine Kosten auf das uns angegebene Konto. Bei Uberweisun-
gen in Lander aulerhalb des Europdischen Wirtschaftsraums tragt
der Empfangsberechtigte auch die damit verbundene Gefahr. Eine
Auszahlung in anderer Weise, insbesondere in bar oder per Scheck,
ist ausgeschlossen.
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§ 13 Wie informieren wir Sie iiber unsere
Leistungspriifung und wann geben wir eine
Erklarung iiber unsere Leistungspflicht ab?

(1) Nach Priifung der uns eingereichten sowie der von uns beigezo-
genen Unterlagen erklaren wir, ob wir eine Leistungspflicht anerken-
nen. Wahrend der Priifung Ihres Anspruchs auf Leistungen werden
wir Sie monatlich lber den Stand der Bearbeitung informieren. In-
nerhalb von 5 Arbeitstagen nach Eingang der gemaR § 12 erforder-
lichen Unterlagen werden wir

+ Ihnen mitteilen, ob wir unsere Leistungspflicht anerkennen, oder
+ Sie Uber erforderliche weitere Priifungsschritte bzw. fehlende
Unterlagen informieren.

(2) Auf die Moglichkeit eines zeitlich befristeten Anerkenntnisses
verzichten wir ausdriicklich.

§ 14 Was gilt nach Anerkennung der
Berufsunfahigkeit?

Nachpriifung

(1) Nach Anerkennung oder Feststellung unserer Leistungspflicht
sind wir berechtigt, das Fortbestehen der Berufsunfahigkeit und ih-
ren Grad oder die Pflegebediirftigkeit nachzupriifen. Dabei kdnnen
wir erneut priifen, ob die versicherte Person eine andere Téatigkeit im
Sinne von § 5 ausiibt, wobei auch Tatigkeiten zu beriicksichtigen
sind, die die versicherte Person aufgrund neu erworbener Kenntnis-
se und Fahigkeiten ausiibt.

(2) Zur Nachpriifung kénnen wir auf unsere Kosten jederzeit sach-
dienliche Auskiinfte und einmal jahrlich umfassende Untersuchun-
gen der versicherten Person durch von uns zu beauftragende Arzte
verlangen. Die Bestimmung des § 12 Absatz 2 gilt entsprechend.

Mitteilungspflicht

(3) Sie miissen uns unverziiglich mitteilen, wenn eine berufliche Ta-
tigkeit wieder aufgenommen wird bzw. sich @ndert. Hierzu zahlt
auch eine Anderung des zeitlichen Umfangs der beruflichen Tétig-
keit. Auch die Aufhebung eines vollstédndigen oder teilweisen Tatig-
keitsverbots miissen Sie uns unverziiglich mitteilen.

Leistungsfreiheit

(4) Wir sind leistungsfrei, wenn wir feststellen, dass diein § 1und §
5 genannten Voraussetzungen der Leistungspflicht entfallen sind,
und wir Ihnen diese Verdnderung in Textform darlegen. Unsere Leis-
tungen kdnnen wir mit Ablauf des dritten Monats nach Zugang un-
serer Erklarung bei lhnen einstellen. Ab diesem Zeitpunkt missen
Sie auch die Beitrage wieder zahlen.

§ 15 Was gilt bei einer Verletzung der
Mitwirkungspflichten?

Solange eine Mitwirkungspflicht nach § 12 oder § 14 von lhnen, der
versicherten Person oder dem Anspruchserhebenden, vorsatzlich
nicht erfillt wird, leisten wir nicht. Bei grob fahrlédssiger Verletzung
einer Mitwirkungspflicht sind wir berechtigt, unsere Leistung in ei-
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nem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhaltnis zu
kirzen. Beides gilt nur, wenn wir durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben.

Weisen Sie nach, dass die Mitwirkungspflicht nicht grob fahrlassig
verletzt worden ist, bleibt unsere Leistungspflicht bestehen.

Die Anspriiche bleiben auch bestehen, soweit Sie uns nachweisen,
dass die Verletzung ohne Einfluss auf die Feststellung oder den
Umfang unserer Leistungspflicht ist. Das gilt nicht, wenn die Mitwir-
kungspflicht arglistig verletzt wird.

Wenn die Mitwirkungspflicht spater erfillt wird, sind wir ab Beginn
des laufenden Monats nach MaRgabe dieser Bedingungen zur Leis-
tung verpflichtet.

§ 16 Welche Bedeutung hat der Versicherungs-
schein?

Der Versicherungsschein in Papierform stellt eine Urkunde dar.

Den Inhaber der Urkunde kdnnen wir als berechtigt ansehen, iiber
die Rechte aus dem Versicherungsvertrag zu verfiigen, insbesonde-
re Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir kénnen aber verlangen,
dass uns der Inhaber der Urkunde seine Berechtigung nachweist.

§ 17 Wer erhilt die Leistung?

(1) Als unser Versicherungsnehmer kdnnen Sie bestimmen, wer die
Leistung erhalt. Wenn Sie keine Bestimmung treffen, leisten wir an
Sie.

Bezugsberechtigung

(2) Sie konnen uns widerruflich oder unwiderruflich eine andere Per-
son benennen, die die Leistung erhalten soll (Bezugsberechtigter).
Wenn Sie ein Bezugsrecht widerruflich bestimmen, erwirbt der Be-
zugsberechtigte das Recht auf die Leistung erst mit dem Eintritt des
Versicherungsfalls. Bis zur jeweiligen Falligkeit konnen Sie das Be-
zugsrecht jederzeit widerrufen.

Sie konnen ausdriicklich bestimmen, dass der Bezugsberechtigte
sofort und unwiderruflich das Recht auf die Leistung erhalt. Sobald
uns lhre Erklarung zugegangen ist, kann dieses Bezugsrecht nur
noch mit Zustimmung des unwiderruflich Bezugsberechtigten ge-
andert werden.

Anzeige

(3) Die Einrdaumung und der Widerruf eines Bezugsrechts (Absatz 2)
sind uns gegeniiber nur und erst dann wirksam, wenn sie uns vom
bisherigen Berechtigten in Textform angezeigt worden sind. Der bis-
herige Berechtigte sind im Regelfall Sie als unser Versicherungs-
nehmer. Es konnen aber auch andere Personen sein, sofern Sie be-
reits zuvor Verfiigungen (z. B. unwiderrufliche Bezugsberechtigung)
getroffen haben.

§ 18 Was gilt fiir Versicherungsdauer,
Versicherungsstichtag und Versicherungsjahr?

(1) Die Versicherungsdauer ist der Zeitraum, innerhalb dessen Ver-
sicherungsschutz besteht.
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(2) Versicherungsstichtage sind jene Tage nach Ablauf eines vollen
Jahres nach Versicherungsbeginn und wahrend der Versicherungs-
dauer, welche in Tag und Monat dem Versicherungsende entspre-
chen.

(3) Ein Versicherungsjahr ist der Zeitraum von einem Versiche-
rungsstichtag bis zum néchsten Versicherungsstichtag. Das erste
Versicherungsjahr ist der Zeitraum zwischen Versicherungsbeginn
und dem ersten Versicherungsstichtag, jenes kann langer als 12
Monate sein.

Beitragszahlung und Kosten

§ 19 Was miissen Sie bei der Beitragszahlung
beachten?

(1) Die Beitrdage zu Ihrem Vertrag konnen Sie je nach Vereinbarung
monatlich, viertel-, halbjahrlich oder jahrlich zahlen.

(2) Den ersten Beitrag miissen Sie unverziiglich nach Abschluss
des Vertrages zahlen, jedoch nicht vor dem mit lhnen vereinbarten,
im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle
weiteren Beitrdge (Folgebeitrdge) werden jeweils zu Beginn der ver-
einbarten Versicherungsperiode féllig. Die Versicherungsperiode
umfasst bei Jahreszahlung ein Jahr, ansonsten entsprechend der
Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

(3) Sie haben den Beitrag rechtzeitig gezahlt, wenn Sie bis zum Fal-
ligkeitstag (Absatz 2) alles getan haben, damit der Beitrag bei uns
eingeht. Wenn die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-
bart wurde, gilt die Zahlung in folgendem Fall als rechtzeitig:

+ Der Beitrag konnte am Falligkeitstag eingezogen werden und
+ Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen.

Konnten wir den falligen Beitrag ohne lhr Verschulden nicht einzie-
hen, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverziig-
lich nach unserer Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu ver-
treten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann,
sind wir berechtigt, kiinftig die Zahlung auBerhalb des Lastschrift-
verfahrens zu verlangen.

(4) Sie miissen die Beitrage auf Ihre Gefahr und lhre Kosten zahlen.

(5) Bei Félligkeit einer Leistung werden wir etwaige Beitragsriick-
sténde verrechnen.

§ 20 Wie werden die Kosten lhres Vertrages
verrechnet?

(1) Mit lhrem Vertrag sind Kosten verbunden. Diese sind in lhren
Beitrag einkalkuliert. Es handelt sich um Abschluss- und Vertriebs-
kosten sowie (ibrige Kosten.

Zu den Abschluss- und Vertriebskosten gehoren insbesondere
Abschlussprovisionen. AuBerdem umfassen die Abschluss- und
Vertriebskosten die Kosten fiir die Antragspriifung und Ausferti-
gung der Vertragsunterlagen, Sachaufwendungen, die im Zusam-
menhang mit der Antragsbearbeitung stehen, sowie Werbeaufwen-
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dungen. Zu den Ubrigen Kosten gehdren insbesondere die
Verwaltungskosten.

Die Hohe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten sowie
der Gbrigen Kosten und der darin enthaltenen Verwaltungskosten
konnen Sie dem Produktinformationsblatt sowie der Verbraucherin-
formation entnehmen.

(2) Wir wenden auf Ihren Vertrag das Verrechnungsverfahren nach
§ 4 der Deckungsriickstellungsverordnung an. Dies bedeutet, dass
wir die ersten Beitrdge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und
Vertriebskosten heranziehen. Dies gilt jedoch nicht fiir den Teil der
ersten Beitrdge, der fiir Leistungen im Versicherungsfall, Kosten des
Versicherungsbetriebs in der jeweiligen Versicherungsperiode und
aufgrund von gesetzlichen Regelungen fiir die Bildung einer De-
ckungsriickstellung bestimmt ist. Der auf diese Weise zu tilgende
Betrag ist nach der Deckungsriickstellungsverordnung auf 2,5 % der
wahrend der Laufzeit des Vertrages félligen Tarifbeitrdge be-
schrénkt.

(3) Die restlichen Abschluss- und Vertriebskosten sowie die iibrigen
Kosten werden Uiber die gesamte Vertragslaufzeit verteilt.

(4) Die beschriebene Kostenverrechnung hat zur Folge, dass in der
Anfangszeit lhres Vertrages geringere Betrdge zur Bildung der bei-
tragsfreien Rente vorhanden sind.

(5) Sofern auf Ihren Wunsch eine Vertragsénderung vorgenommen
werden soll, kénnen wir dies von der Zahlung einer Gebiihr abhan-
gig machen, wenn wir zur Durchfiihrung weder gesetzlich noch be-
dingungsgeman verpflichtet sind.

§ 21 Konnen die Beitrage erhoht werden?

Die Tarifbeitrdage sind fiir die gesamte Vertragsdauer garantiert und
kdnnen von uns nicht erhéht werden, da wir auf eine tarifliche Bei-
tragsanpassungsklausel verzichten. Lediglich unter den Vorausset-
zungen der gesetzlichen Schutzvorschrift des § 163 VVG kdnnen
die Beitrége in besonderen Fallen heraufgesetzt werden, und auch
nur dann, wenn ein unabhangiger Treuhander dem zustimmt.

§ 22 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht
rechtzeitig zahlen?

Erster Beitrag

(1) Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig zahlen, knnen wir
- solange die Zahlung nicht bewirkt ist — vom Vertrag zuriicktreten.
In diesem Fall kénnen wir von Ihnen die Kosten fiir @rztliche Unter-
suchungen im Rahmen einer Gesundheitspriifung verlangen. Wir
sind nicht zum Riicktritt berechtigt, wenn uns nachgewiesen wird,
dass Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

(2) Ist der erste Beitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch
nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Dies gilt nur,
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch
einen auffalligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht bleibt
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jedoch bestehen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie das Ausblei-
ben der Zahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

(3) Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, konnen wir Ihnen
auf lhre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungs-
frist muss mindestens 2 Wochen betragen.

(4) Fur einen Versicherungsfall, der nach Ablauf der gesetzten Zah-
lungsfrist eintritt, entféllt oder vermindert sich der Versicherungs-
schutz, wenn Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalles noch mit
der Zahlung in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie
bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen ha-
ben.

(5) Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist konnen wir den Vertrag
ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindigen, wenn Sie sich
noch immer mit den Beitrdgen, Zinsen oder Kosten in Verzug befin-
den. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf
diese Rechtsfolge hingewiesen haben. Wir kdnnen die Kiindigung
bereits mit der Fristsetzung erklaren. Sie wird dann automatisch mit
Ablauf der Frist wirksam, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch immer
mit der Zahlung in Verzug sind. Auf diese Rechtsfolge miissen wir
Sie ebenfalls hinweisen.

(6) Sie konnen den angeforderten Betrag auch dann noch nachzah-
len, wenn unsere Kiindigung wirksam geworden ist. Nachzahlen
konnen Sie nur

+ innerhalb eines Monats nach der Kiindigung
+ oder, wenn die Kiindigung bereits mit der Fristsetzung verbun-
den worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf.

Zahlen Sie innerhalb dieses Zeitraums, wird die Kiindigung unwirk-
sam und der Vertrag besteht fort. Fiir Versicherungsfalle, die zwi-
schen dem Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung eintreten, be-
steht kein oder nur ein verminderter Versicherungsschutz.

§ 23 Wie konnen Sie lhre Beitrage befristet
aussetzen (Stundung)?

(1) Sie konnen mit uns zinslose Stundungen oder Teilstundungen
der Pramienzahlung unter Aufrechterhaltung des vereinbarten Ver-
sicherungsschutzes wahrend der Vertragslaufzeit vereinbaren.
Folgende Voraussetzungen miissen dafiir erfiillt sein:

Vor der ersten Stundung muss der Vertrag mindestens 3 Jahre
(bei der Tarif-Option S in der Zielphase) bestanden haben,

jede einzelne Stundung hat einen Zeitraum von hochstens 24
Monaten,

die Summe aller Stundungszeitraume betrégt Gber die gesamte
Vertragsdauer nicht mehr als 36 Monate,

offene Beitrdge vorangegangener Stundungen wurden vollstan-
dig beglichen,

der Versicherungsvertrag befindet sich nicht in den letzten 5
Vertragsjahren.
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(2) Die gestundeten Beitrdage miissen mit Ablauf des Stundungs-
zeitraums nachgezahlt werden. Sie kénnen die gestundeten Beitréa-
ge in einem Betrag oder in einem Zeitraum von bis zu 24 Monaten in
Raten neben den laufenden Beitrdgen nachzahlen oder ggf. durch
eine Vertragsanderung (z. B. durch Verrechnung mit dem Deckungs-
kapital, Erhéhung lhrer Beitrage oder Reduzierung der Versiche-
rungsleistung) tilgen.

(3) Haben Sie Leistungen beantragt, miissen Sie bis zur Entschei-
dung (ber die Leistungspflicht die Beitrdge in voller Héhe weiter
entrichten; wir werden diese jedoch bei Anerkennung der Leistungs-
pflicht zuriickzahlen. Wenn Sie es wiinschen, werden wir lhnen die
kiinftig falligen Beitrédge bis zur endgiiltigen Entscheidung liber die
Leistungspflicht zinslos stunden. Wird endgiiltig festgestellt, dass
unsere Leistungspflicht nicht besteht, gilt die Regelung in Absatz 2.

Kiindigung und Beitragsfreistellung

§ 24 Wann konnen Sie lhren Vertrag kiindigen oder
beitragsfrei stellen?

Kiindigung

(1) Sie kénnen Ihre Berufsunfahigkeitsversicherung ganz oder teil-
weise jederzeit zum Ende des laufenden Monats in Textform kiin-
digen.

(2) Mit der Kiindigung wandelt sich die Versicherung in eine bei-
tragsfreie Versicherung mit herabgesetzter Rente um. Bei einer
teilweisen Kiindigung wird der Vertrag mit vermindertem Beitrag
und herabgesetzter Rente fortgefiihrt. Sowohl bei vollstandiger als
auch bei teilweiser Kiindigung wird ein Auszahlungsbetrag nach
Absatz 3 - sofern vorhanden - nur fallig und der Vertrag erlischt,
wenn die jahrliche Mindestrente in Hohe von 600 Euro nicht er-
reicht wird.

(3) Das aus lhrer Versicherung fiir die Bildung des Riickkaufswerts
zur Verfiigung stehende Deckungskapital mindert sich um einen
Abzug von 40 % des Deckungskapitals. Bei Versicherungen mit
Starter-Variante betragt der Abzug in der Startphase 100 % und in
der Zielphase 40 % des Deckungskapitals. Wir bilden das De-
ckungskapital aus den Beitragsteilen, die wir nicht fiir die Kosten
und das versicherte Risiko benétigen. Das bei der Berechnung des
Riickkaufswerts zugrunde liegende Deckungskapital wird auf Ba-
sis des Beitrags ohne Beriicksichtigung der Uberschussbeteili-
gung ermittelt.

Der Abzug ist zuldssig, wenn er angemessen ist. Dies ist im Zwei-
fel von uns nachzuweisen. Wir halten den Abzug aus nachfolgen-
den Griinden fiir angemessen:

+ Mit dem Abzug werden die von lhnen nicht gezahlten Beitrag-
steile im Deckungskapital ausgeglichen.

+ Die Veranderung der Risikolage des verbleibenden Versicher-
tenbestandes wird ausgeglichen.

+ Es wird ein Ausgleich fiir kollektiv gestelltes Risikokapital vor-
genommen.

Wenn Sie uns nachweisen, dass der aufgrund lhrer Kiindigung von
uns vorgenommene Abzug wesentlich niedriger liegen muss, wird
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er entsprechend herabgesetzt. Wenn Sie uns nachweisen, dass der
Abzug iiberhaupt nicht gerechtfertigt ist, entfallt er.

Ndhere Informationen zur beitragsfreien Jahresrente und dem
Auszahlungsbetrag bei Kiindigung konnen Sie der in der Anlage
zum Versicherungsschein abgedruckten Ubersicht der Riickkaufs-
werte entnehmen.

Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung

(4) Unter Beachtung der in Absatz 1 genannten Termine kénnen Sie
die vollstdandige Befreiung von der Beitragszahlungspflicht fiir lhre
Berufsunfahigkeitsversicherung in Textform beantragen. Die versi-
cherte Jahresrente wird auf eine beitragsfreie Rente herabgesetzt,
die nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik
errechnet wird (§ 165 Absatz 2 VVG). Der Vertrag wird beitragsfrei
nur dann weitergefiihrt, wenn die jahrliche beitragsfreie Rente die
Mindestrente geméal Absatz 2 erreicht. Andernfalls wird der Aus-
zahlungsbetrag nach Absatz 3 féllig und der Vertrag erlischt. Ab
Beitragsfreistellung erfolgt keine Uberschussbeteiligung.

(5) Eine Fortfiihrung der Versicherung unter teilweiser Befreiung
von der Beitragszahlungspflicht ist ebenfalls mdglich, jedoch nur,
wenn die verbleibende jahrliche beitragspflichtige Rente die Min-
destrente geméaR Absatz 2 erreicht. Andernfalls wird der Auszah-
lungsbetrag nach Absatz 3 féllig und der Vertrag erlischt.

(6) Bei einem vollstandig oder teilweise beitragsfrei gestellten Ver-
trag konnen Sie innerhalb von 2 Jahren die Beitragszahlung ohne
Gesundheitspriifung zu den bei Vertragsabschluss giiltigen Rech-
nungsgrundlagen fortsetzen. Voraussetzung ist, dass zum Zeit-
punkt der Wiederinkraftsetzung der Versicherungsfall noch nicht
eingetreten ist und die verbleibende Beitragszahlungsdauer noch
mindestens ein Jahr betragt. Der Versicherungsvertrag wird mit der
Beitragshohe, wie sie vor der Beitragsfreistellung vereinbart war,
wieder in Kraft gesetzt. Der Versicherungsschutz ist aufgrund der
wiahrend der beitragsfreien Zeit nicht gezahlten Beitrdge geringer
als vor der Beitragsfreistellung. Sie kdnnen den Versicherungsver-
trag ebenso mit dem Versicherungsschutz, wie er vor der Beitrags-
freistellung bestanden hat, wieder in Kraft setzen, wenn der zu zah-
lende Beitrag ab der Wiederinkraftsetzung entsprechend erhoht
wird. Der erhéhte Beitrag wird nach anerkannten Regeln der Versi-
cherungsmathematik berechnet. Die Wiederinkraftsetzung wird ge-
biihrenfrei durchgefiihrt.

Nachteile

(7) Kiindigung und Befreiung von der Pflicht zur Beitragszahlung Ih-
res Vertrages kdnnen fiir Sie mit Nachteilen verbunden sein. In der
Anfangszeit lhres Vertrages stehen nur geringe Mittel fiir die Bil-
dung einer beitragsfreien Rente zur Verfiigung. Auch in den Folge-
jahren stehen wegen der bendtigten Risikobeitrdge gemessen an
den gezahlten Beitrdgen keine oder nur geringe Mittel fiir die Bil-
dung einer beitragsfreien Rente zur Verfiigung.
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Uberschussbeteiligung

§ 25 Wie werden Sie an den von uns
erwirtschafteten Uberschiissen beteiligt?

(1) Sie erhalten gemaR § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes
(VVG) eine Uberschussbeteiligung. Diese umfasst eine Beteiligung
an den Uberschiissen und an den ggf. vorhandenen Bewertungsre-
serven. Die Uberschiisse und die Bewertungsreserven ermitteln wir
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und verof-
fentlichen sie jahrlich im Geschéaftsbericht.

Wir erldutern lhnen,

+  wie wir die Uberschussbeteiligung fiir die Versicherungsnehmer
in ihrer Gesamtheit ermitteln (Absatz 2),

+ wie die Uberschussbeteiligung lhres konkreten Vertrags erfolgt
(Absatz 3) und

+  warum wir die Héhe der Uberschussbeteiligung nicht garantie-
ren kdnnen (Absatz 4).

Wie ermitteln wir die Uberschussbeteiligung fiir die
Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit?
(2) Dazu erklaren wir Ihnen

« aus welchen Quellen die Uberschiisse stammen (a),
+ wie wir mit diesen Uberschiissen verfahren (b) und
« wie Bewertungsreserven entstehen und wir diese zuordnen (c).

Anspriiche auf eine bestimmte Hohe der Beteiligung lhres Vertra-
ges an den Uberschiissen und den Bewertungsreserven ergeben
sich hieraus noch nicht.

a) Uberschiisse kénnen aus 3 verschiedenen Quellen entstehen:

+ den Kapitalertrdgen (aa),
+ dem Risikoergebnis (bb) und
« dem iibrigen Ergebnis (cc).

Wir beteiligen unsere Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit an
diesen Uberschiissen gemaR der gesetzlichen Vorgaben, insbeson-
dere der Verordnung iiber die Mindestbeitragsriickerstattung in der
Lebensversicherung (Mindestzufiihrungsverordnung) in der jeweils
geltenden Fassung.

(aa) Kapitalertrage

Von den Nettoertrdgen der nach dieser Verordnung malRgeblichen
Kapitalanlagen erhalten die Versicherungsnehmer insgesamt min-
destens den dort genannten prozentualen Anteil. In der derzeiti-
gen Fassung der Mindestzufiihrungsverordnung sind grundsatz-
lich 90 % vorgeschrieben. Aus diesem Betrag werden zunachst die
Mittel entnommen, die fiir die garantierten Leistungen bendstigt
werden. Die verbleibenden Mittel verwenden wir fiir die Uber-
schussbeteiligung der Versicherungsnehmer. Die Beitrdage einer
Berufsunfahigkeitsversicherung sind allerdings so kalkuliert, wie
sie zur Deckung des versicherten Risikos und der Kosten bendtigt
werden. Es stehen daher vor Eintritt einer Berufsunfahigkeit keine
oder allenfalls geringfligige Betrdge zur Verfligung, um Kapital zu
bilden, aus dem Kapitalertrage entstehen konnen.
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(bb) Risikoergebnis

In der Berufsunféahigkeitsversicherung ist der wichtigste Einfluss-
faktor auf die Uberschiisse vor Eintritt einer Berufsunfahigkeit die
Entwicklung des versicherten Risikos. Uberschiisse entstehen,
wenn die Aufwendungen fiir das versicherte Risiko sich giinstiger
entwickeln als bei der Tarifkalkulation zugrunde gelegt. In diesem
Fall miissen wir weniger Renten als urspriinglich angenommen zah-
len und kénnen daher die Versicherungsnehmer an dem entstehen-
den Risikoergebnis beteiligen. An diesen Uberschiissen werden die
Versicherungsnehmer nach der derzeitigen Fassung der Mindestzu-
fiihrungsverordnung grundsatzlich zu mindestens 90 % beteiligt.

(cc) Ubriges Ergebnis

Am ubrigen Ergebnis werden die Versicherungsnehmer nach der
derzeitigen Fassung der Mindestzufiihrungsverordnung grundsétz-
lich zu mindestens 50 % beteiligt. Uberschiisse aus dem {ibrigen
Ergebnis kénnen beispielsweise entstehen, wenn

+ die Kosten niedriger sind als bei der Tarifkalkulation angenom-
men,

+  wir andere Einnahmen als aus dem Versicherungsgeschéft ha-
ben, z. B. Ertrdge aus Dienstleistungen, die wir fiir andere Unter-
nehmen erbringen.

b) Die auf die Versicherungsnehmer entfallenden Uberschiisse fiih-
ren wir der Riickstellung fiir Beitragsriickerstattung zu.

Die Riickstellung fiir Beitragsriickerstattung dient dazu, Schwan-
kungen der Uberschiisse auszugleichen. Sie darf grundsatzlich nur
fiir die Uberschussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwendet
werden. Nur in Ausnahmeféllen und mit Zustimmung der Aufsichts-
behérde kénnen wir hiervon nach § 140 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes (VAG) abweichen. Dies diirfen wir, soweit die Riick-
stellung fiir Beitragsriickerstattung nicht auf bereits festgelegte
Uberschussanteile entféllt. Nach der derzeitigen Fassung des § 140
VAG konnen wir im Interesse der versicherten Personen die Riick-
stellung fiir Beitragsriickerstattung heranziehen, um

+ einen drohenden Notstand abzuwenden,

+ unvorhersehbare Verluste aus den Giberschussberechtigten Ver-
tragen auszugleichen, die auf allgemeine Anderungen der Ver-
héltnisse zuriickzufiihren sind, oder

+ die Deckungsriickstellung zu erhéhen, wenn die Rechnungs-
grundlagen aufgrund einer unvorhersehbaren und nicht nur vor-
tibergehenden Anderung der Verhaltnisse angepasst werden
missen. Eine Deckungsriickstellung bilden wir, um zu jedem
Zeitpunkt den Versicherungsschutz gewahrleisten zu kénnen.
Die Deckungsriickstellung wird nach § 88 VAG und § 341e und
§ 341f HGB sowie den dazu erlassenen Rechtsverordnungen
berechnet.

Wenn wir die Rickstellung fiir Beitragsriickerstattung zum Ver-
lustausgleich oder zur Erhéhung der Deckungsriickstellung heran-
ziehen, belasten wir die Versichertenbestande verursachungsorien-
tiert.

c) Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert liber dem
Buchwert liegt. Wir teilen lhrem Vertrag Bewertungsreserven ge-
mal der jeweils geltenden gesetzlichen Regelung zu. Derzeit sieht
§ 153 Absatz 3 VVG eine Beteiligung in Hohe der Halfte der zuge-
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ordneten Bewertungsreserven vor. Aufsichtsrechtliche Regelungen
konnen dazu fiihren, dass die Beteiligung an den Bewertungsreser-
ven ganz oder teilweise entféllt. Die Hohe der Bewertungsreserven
wird monatlich neu an den Bewertungsstichtagen ermittelt. Der Be-
wertungsstichtag liegt hdchstens 2 Monate vor dem Félligkeitster-
min. Im Rahmen der Festsetzung der Uberschussbeteiligung wer-
den alljahrlich die Bewertungsstichtage festgelegt und in unserem
Geschéftsbericht, den Sie bei uns anfordern kénnen, verdffentlicht.
Die verteilungsféhigen Bewertungsreserven werden den Vertrdagen
nach einem in zeitlicher sowie in betragsmaéRiger Hinsicht verursa-
chungsorientierten Verfahren (Absatz 3) anteilig rechnerisch zuge-
ordnet.

Fir die Beteiligung an den Bewertungsreserven kann jahrlich im
Rahmen der Uberschussdeklaration eine von der tatséchlichen
Hohe der Bewertungsreserven unabhdngige Mindest-Beteiligung
(Sockelbeteiligung) festgelegt werden. Ist die der einzelnen Versi-
cherung tatsachlich zustehende Beteiligung an den Bewertungsre-
serven hoher als die Sockelbeteiligung, wird der ibersteigende Teil
zusatzlich zur Sockelbeteiligung ausgezahilt.

Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung Ihres Vertrages?

(3) a) Wir haben gleichartige Versicherungen (z. B. Rentenversiche-
rung, Risikoversicherung) zu Bestandsgruppen zusammengefasst.
Bestandsgruppen bilden wir, um die Unterschiede bei den versicher-
ten Risiken zu beriicksichtigen. Die Uberschiisse verteilen wir auf
die einzelnen Bestandsgruppen nach einem verursachungsorien-
tierten Verfahren und zwar in dem MaR, wie die Bestandsgruppen
zur Entstehung von Uberschiissen beigetragen haben. Hat eine Be-
standsgruppe nicht zur Entstehung von Uberschiissen beigetragen,
bekommt sie keine Uberschiisse zugewiesen. lhre Versicherung
gehort zur Bestandsgruppe | der Berufsunfahigkeitsversicherun-
gen.

Die Mittel fiir die Uberschussanteile werden der Riickstellung fiir
Beitragsriickerstattung entnommen. Die Hohe der Uberschussan-
teilsdtze legen wir jedes Jahr fest. Wir verdffentlichen die Uber-
schussanteilsdtze in unserem Geschéaftsbericht. Diesen kdnnen Sie
bei uns anfordern.

b) Im Einzelnen gilt fiir die Uberschussbeteiligung Ihrer Berufsunfa-
higkeitsversicherung:

aa) Die Versicherungen erhalten in der Anwartschaftszeit (Zeit bis
zum Eintritt unserer Leistungspflicht) Jahresgewinnanteile. Endet
die Anwartschaftszeit unterjéhrig, wird der Jahresgewinnanteil ent-
sprechend zeitanteilig gekiirzt. Versicherungen, die beitragsfrei ge-
stellt worden sind, sind nicht tiberschussberechtigt. Der Jahresge-
winnanteil wird vorschiissig in Prozent des félligen Beitrages
festgesetzt. Er wird als Sofortgutschrift (anteilige Verrechnung bei
jeder Beitragsfalligkeit) gewahrt.

bb) Ist die versicherte Person nicht berufsunfahig geworden, so
kann bei Ablauf der Versicherungsdauer ein Schlussbonus in Pro-
zent der Beitragssumme gewahrt werden, dessen Hohe vom Bei-
trag und von der Versicherungsdauer abhéangig ist. Erlischt die Ver-
sicherung vorher, so kann ein Schlussbonus in verminderter Hohe
gewahrt werden, wenn die Versicherung mindestens 2 Jahre be-
standen hat und die versicherte Person nicht berufsunfahig gewor-
den ist.

cc) Ist dagegen die Leistungspflicht eingetreten und erbringen wir
Versicherungsleistungen, so erhélt die Versicherung einen Jahres-
gewinnanteil in Prozent des gewinnberechtigten Deckungskapitals.

25



Die Jahresgewinnanteile werden dann zur Erhéhung der Versiche-
rungsleistung verwendet. Entfallt der Anspruch auf Leistungen vor
dem Ablauftermin, fallen die im Leistungsbezug erfolgten Erhéhun-
gen der Versicherungsleistung weg.

c) Fir die Beteiligung an Bewertungsreserven gilt Folgendes:

aa) Wir zahlen bei Vertragsbeendigung (durch Ablauf, Tod oder Kiin-
digung) den zugeteilten Anteil an den Bewertungsreserven aus.

bb) In der Zeit des Rentenbezugs sind Sie nicht an den Bewertungs-
reserven beteiligt.

Warum kénnen wir die Hohe der Uberschussbeteiligung nicht
garantieren?

(4) Die Héhe der Uberschussbeteiligung hangt von vielen Einfliis-
sen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beeinfluss-
bar sind. Wichtigster Einflussfaktor ist die Entwicklung des versi-
cherten Risikos. Aber auch die Entwicklung des Kapitalmarkts und
der Kosten sind von Bedeutung. Die Héhe der kiinftigen Uber-
schussbeteiligung kann also nicht garantiert werden. Sie kann auch
Null Euro betragen. Anspriiche auf eine bestimmte Hohe der Beteili-
gung lhres Vertrages an den Uberschiissen und den Bewertungsre-
serven bestehen nicht.

Sonstige Vertragsbestimmungen

§ 26 Was gilt bei Anderung lhrer Postanschrift und
lhres Namens?

Eine Anderung lhrer Postanschrift oder lhres Namens miissen Sie
uns unverziiglich mitteilen. Anderenfalls kdnnen fiir Sie Nachteile
entstehen. Wir sind berechtigt, eine an Sie zu richtende Willenser-
klarung (z. B. eine Mahnung) mit eingeschriebenem Brief an Ihre
uns zuletzt bekannte Anschrift zu senden. In diesem Fall gilt unsere
Erklarung 3 Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als
zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie den Vertrag fir hren Gewer-
bebetrieb abgeschlossen und lhre gewerbliche Niederlassung ver-
legt haben.

§ 27 Welche weiteren Mitteilungspflichten haben
Sie?

(1) Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung,
Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Da-
ten zu lhrem Vertrag verpflichtet sind, miissen Sie uns die hierfir
notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen

+ bei Vertragsabschluss,
+  bei Anderung nach Vertragsabschluss oder
+ auf Nachfrage

unverziiglich zur Verfiigung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung
verpflichtet, soweit der Status dritter Personen, die Rechte an ihrem
Vertrag haben, fir Datenerhebungen und Meldungen maRgeblich
ist.

(2) Notwendige Informationen im Sinne von Absatz 1 sind beispiels-
weise Umsténde, die fiir die Beurteilung
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+ lhrer personlichen steuerlichen Ansassigkeit,

+ der steuerlichen Ansassigkeit dritter Personen, die Rechte an
ihrem Vertrag haben,

+ der steuerlichen Anséssigkeit des Leistungsempfangers,

+ der Eigenschaft als politisch exponierte Person oder

« nach dem Geldw&schegesetz (GWG)

malgebend sein kénnen.

Dazu zahlen insbesondere die deutsche oder auslandische(n) Steu-
eridentifikationsnummer(n), das Geburtsdatum, der Geburtsort und
der Wohnsitz.

(3) Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unter-
lagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfiigung stellen, gilt Fol-
gendes: Bei einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung
melden wir lhre Vertragsdaten an die zustandigen in- oder auslan-
dischen Steuerbehdrden. Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine
steuerliche Anséassigkeit im Ausland besteht.

(4) Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gem&B den Absétzen
1 und 2 kann dazu fiihren, dass wir unsere Leistung nicht zahlen.
Dies gilt solange, bis Sie uns die fiir die Erfiillung unserer gesetzli-
chen Pflichten notwendigen Informationen zur Verfiigung gestellt
haben.

§ 28 Welches Recht findet auf lhren Vertrag
Anwendung?

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung.

§ 29 Welches Gericht ist im Streitfall zustandig?
(1) Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns konnen Sie

+ im Gerichtsbezirk unseres Sitzes Hannover oder

+ im Gerichtsbezirk lhres Wohnsitzes bzw. Ihres gewohnlichen
Aufenthaltes (nur bei natiirlichen Personen)

erheben.

(2) Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie miissen wir bei
dem Gericht Ihres Wohnsitzes bzw. lhres gewdhnlichen Aufenthal-
tes erheben.

Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich
das zustandige Gericht nach dem Sitz der Niederlassung.

(3) Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat auBerhalb der Euro-
paischen Union, sind die Gerichte der Bundesrepublik Deutschland
zustandig.

§ 30 Was gilt bei Sanktionen und Embargos?

Es besteht — unbeschadet der iibrigen Vertragsbestimmungen -
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Européischen Union oder der
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch fir
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Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der
Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvor-
schriften der Europdischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch-
land entgegenstehen.

§ 31 Konnen Sie Anspriiche aus lhrer Versicherung
abtreten oder verpfanden?

Anspriiche aus dieser Versicherung kdnnen nicht abgetreten oder
verpfandet werden.

§ 32 Wie erhalten Sie Unterstiitzung im
Leistungsfall?

(1) Wenn Sie eine Leistung beantragen mdchten, unterstiitzen wir
Sie

+ wie Sie eine Leistung beantragen,

+ welche Unterlagen Sie uns einreichen miissen,
+ wie Sie Berufsunfahigkeit nachweisen konnen,
+ bei Fragen zu einer Rehabilitation und

+ bei MalRnahmen zu einer Wiedereingliederung.

(2) Beabsichtigen wir nach Priifung der uns eingereichten und von
uns beigezogenen Unterlagen den Leistungsantrag gemalR § 13 Ab-
satz 1 abzulehnen, informieren wir unter Darlegung unserer Griinde
zuvor denjenigen, der Anspruch auf die Versicherungsleistung er-
hebt. Dadurch geben wir ihm Gelegenheit, eine der folgenden Ver-
braucherschutzorganisationen (VSO)

»  Verbraucherzentralen, die in der Verbraucherzentrale Bundes-
verband e.V. organisiert sind,

+ Versicherungsberater, die im Bundesverband der Versiche-
rungsberater e.V. organisiert sind,

zur Uberpriifung unserer vorldufigen Auffassung einzuschalten,
wenn der Versicherte die VSO zuvor aus Griinden des Datenschut-
zes schriftlich bevollméachtigt hat. Im Rahmen der erteilten Voll-
macht diirfen dann fiir die Leistungspriifung relevante Daten und
Unterlagen (z.B. der formelle Leistungsantrag, Arztberichte, Gut-
achten) an die VSO weitergeleitet werden. Wir ibernehmen 75 %
der nachgewiesenen Kosten der VSO, héchstens jedoch 500 Euro.
Die VSO kann innerhalb von einem Monat eine Stellungnahme abge-
ben. Vor einer endgiiltigen Entscheidung gem. § 13 Absatz 1 wer-
den wir mogliche Bedenken oder Anregungen der VSO in unsere
Entscheidungsfindung einbeziehen.

(3) Wenn wir gemaR § 14 Absatz 4 im Rahmen eines Nachpriifungs-
verfahrens unsere anerkannten Leistungen einstellen oder herab-
setzen, kdnnen Sie dies ebenfalls durch eine VSO (berpriifen las-
sen.

(4) Bei Ablehnung eines Leistungsantrages wegen Verletzung der
vorvertraglichen Anzeigepflicht gelten folgende Abweichungen ge-
geniiber Absatz 2: Die fristgebundene Ablehnungserkléarung (z. B.
Ricktritt vom Vertrag) stellen wir lhnen mit sofortiger Rechtswir-
kung zu. Sie sind dann berechtigt, eine der in Absatz 2 genannten
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Verbraucherschutzorganisationen (VSO) zur Uberpriifung unserer
getroffenen Entscheidung einzuschalten. Die VSO kann innerhalb
von einem Monat eine Stellungnahme abgeben. Wir werden dann
Uiberpriifen, ob wir im Hinblick auf vorgetragene Bedenken oder An-
regungen die Wirkung unserer getroffenen Entscheidung gegebe-
nenfalls abéndern. Im Falle einer solchen Abdnderung ibernehmen
wir 75 % der nachgewiesenen Kosten der VSO, héchstens jedoch
125 Euro.

§ 33 Was gilt bei Unwirksamkeit einzelner
Bestimmungen?

Sollte aufgrund hochstrichterlicher Entscheidung oder bestands-
kraftigen Verwaltungsakts eine Bestimmung in den Versicherungs-
bedingungen unwirksam sein, wird dadurch die Geltung der (ibrigen
Bestimmungen in Versicherungsbedingungen und vertraglichen
Vereinbarungen nicht berihrt.

Nur in diesen Féllen kann eine Bedingungsanpassung nach § 164
VVG erfolgen.
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Allgemeine Bedingungen fiir den vorlaufigen

Versicherungsschutz / VV24

Inhalt

§1 Was ist vorldufig versichert? 28

§ 2 Unter welchen Voraussetzungen besteht vorlaufiger
Versicherungsschutz? 28

§ 3 Wann beginnt und endet der vorldufige
Versicherungsschutz? 28

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit den nachfolgenden Bedingungen wenden wir uns an Sie als An-
tragsteller und kiinftigen Versicherungsnehmer. Die verwendete
Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit und meint immer alle
Geschlechter (w/m/d). Dies hat nur redaktionelle Griinde und bein-
haltet keine Wertung.

§ 1 Was ist vorlaufig versichert?

Risikoversicherung

(1) Vorlaufiger Versicherungsschutz in der Risikoversicherung be-
steht fiir den Tod der versicherten Person infolge eines Unfalls, der
wahrend der Dauer des vorlaufigen Versicherungsschutzes einge-
treten ist. Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein
plétzlich von auBen auf ihren Korper wirkendes Ereignis (Unfaller-
eignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschadigung erleidet.

(2) Der vorlaufige Versicherungsschutz erstreckt sich auf die fir
den Todesfall beantragte Versicherungssumme aus der Risikoversi-
cherung. Aufgrund des vorlaufigen Versicherungsschutzes zahlen
wir die beantragte Versicherungssumme. Wir zahlen jedoch nur ei-
nen Hochstbetrag, auch wenn Sie hohere Leistungen beantragt ha-
ben. Der Hochstbetrag betragt beim Basis-Tarif 200.000 Euro, beim
Plus-Tarif 250.000 Euro und beim Exklusiv-Tarif 300.000 Euro. Die-
se Begrenzung gilt auch dann, wenn mehrere Antrége auf das Leben
derselben Person bei uns gestellt worden sind.

Berufsunfahigkeitsversicherung

(3) Vorlaufiger Versicherungsschutz in der Berufsunfahigkeitsversi-
cherung besteht fiir bedingungsgeméale Berufsunfahigkeit, die
wahrend der Dauer des vorlaufigen Versicherungsschutzes als un-
mittelbare Folge eines Unfalls eingetreten ist. Ein Unfall liegt vor,
wenn die versicherte Person durch ein plotzlich von auBen auf ihren
Korper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesund-
heitsbeschadigung erleidet. Haben zur Herbeifihrung der Berufsun-
fahigkeit neben dem Unfallereignis Krankheiten oder Gebrechen zu
mindestens 25 Prozent mitgewirkt, so vermindert sich unsere Leis-
tung entsprechend dem Anteil der Mitwirkung.

(4) Der vorlaufige Versicherungsschutz erstreckt sich auf

die Zahlung einer Berufsunfahigkeitsrente in Hohe der bean-
tragten Rente (jedoch hdchstens 1.500 Euro monatlich), wenn
uns die Berufsunfahigkeit innerhalb von einem Monat seit ihrem
Eintritt angezeigt worden ist,

die Leistung aus der Beitragsbefreiung fiir die beantragte Versi-
cherungssumme (jedoch hochstens 100.000 Euro), wenn die
Versicherung zustande gekommen ist und solange sie nicht
weggefallen ist.
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§ 4 Inwelchen Féllen ist der vorldufige Versicherungsschutz
ausgeschlossen? 29
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In jedem Falle enden die Leistungen aus der Versicherung spétes-
tens mit dem Ablauf der fiir die Versicherung beantragten Versiche-
rungsdauer.

§ 2 Unter welchen Voraussetzungen besteht
vorlaufiger Versicherungsschutz?

Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist Voraussetzung fiir den vor-

laufigen Versicherungsschutz, dass

a) der beantragte Versicherungsbeginn nicht spater als 2 Monate
nach der Unterzeichnung des Antrags liegt;

b) uns eine Ermachtigung zum Beitragseinzug erteilt worden ist;
c) Sie das Zustandekommen der beantragten Versicherung nicht
von einer besonderen Bedingung abhangig gemacht haben;

d) lhr Antrag nicht von den von uns gebotenen Tarifen und Bedin-
gungen abweicht;

e) die versicherte Person bei Unterzeichnung des Antrags das
15. Lebensjahr schon und das 69. Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat.

f) frihere Antrage der versicherten Person von uns nicht abge-
lehnt, nicht zuriickgestellt wurden oder nicht zu erschwerten
Bedingungen (Mehrbeitrag oder Ausschluss-Klausel) zu Stande
gekommen waren;

g) friihere Vertrdage durch uns nicht wegen Nichtzahlung oder Zah-
lungsriickstéanden gekiindigt wurden;

h) wir bei friiheren Vertragen keinen Rucktritt bzw. keine Anfech-
tung erklart haben.

§ 3 Wann beginnt und endet der vorlaufige
Versicherungsschutz?

(1) Der vorlaufige Versicherungsschutz beginnt mit dem Tag, an
dem Ihr vollstandig ausgefiillter Antrag bei uns eingeht.

(2) Der vorlaufige Versicherungsschutz endet, wenn

a) zwei Monate nach Unterzeichnung des Antrags vergangen sind;

b) der Versicherungsschutz aus der beantragten Versicherung be-
gonnen hat;

c) Sie Ihren Antrag angefochten oder zuriickgenommen haben;

d) Sie von Ihrem Widerrufsrecht nach § 8 VVG Gebrauch gemacht
haben;

e) Sieeiner lhnen gemaR § 5 Abs. 1 und 2 VVG mitgeteilten Abwei-
chung des Versicherungsscheins von lhrem Antrag widerspro-
chen haben;

f) der Einzug des Einldsungsbeitrages aus von lhnen zu vertreten-
den Griinden nicht moglich war oder dem Einzug widersprochen
worden ist, sofern wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffélligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben;
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g) wir Ihren Antrag abgelehnt oder zuriickgestellt haben;

h) Sie den Vertrag uiber die Versicherung oder einen weiteren Ver-
trag Uiber den vorlaufigen Versicherungsschutz mit einem ande-
ren Versicherer schlieRen. Uber den Vertragsschluss mit einem
anderen Versicherer haben Sie uns unverziiglich zu informieren.

§ 4 In welchen Fillen ist der vorlaufige
Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Unsere Leistungspflicht entfallt

a) bei Unfallen, fiir die Erkrankungen, Beschwerden oder Gesund-
heitsstérungen mitursachlich waren, nach denen im Antrag gefragt
wurde und von denen die versicherte Person bei Unterzeichnung
Kenntnis hatte; dies gilt auch, wenn diese im Antrag angegeben
wurden,

b) bei Unfallen der versicherten Person in unmittelbarem und mittel-
barem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren
Unruhen, soweit die versicherte Person auf Seiten der Unruhestifter
teilgenommen hat,

c) bei Unfallen der versicherten Person in unmittelbarem oder mit-
telbarem Zusammenhang mit dem vorsétzlichen Einsatz von ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen oder dem vorsatzli-
chen Einsatz oder der vorséatzlichen Freisetzung von radioaktiven,
biologischen oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz oder das
Freisetzen darauf gerichtet sind, das Leben einer Vielzahl von Per-
sonen zu gefédhrden,

d) bei Unféllen durch Geistes- oder Bewusstseinsstorungen, auch
soweit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfille,
epileptische Anfélle oder solche Krampfanfille, die den ganzen Kor-
per des Versicherten ergreifen. Wir werden jedoch leisten, wenn die-
se Storungen oder Anfélle durch ein unter diesen Versicherungs-
schutz fallendes Unfallereignis verursacht waren,

e) bei Unfallen, die dem Versicherten dadurch zustoRRen, dass er vor-
satzlich eine Straftat ausfiihrt oder versucht,

f) bei Unféllen des Versicherten bei der Benutzung von Luftfahrzeu-
gen (Fluggeréten) ohne Motor, Motorseglern, Ultraleichtflugzeugen
und Raumfahrzeugen sowie beim Fallschirmspringen; als Luftfahr-
zeugfiihrer oder als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahr-
zeuges; bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuiibenden be-
ruflichen Tatigkeit,

g) bei Unféllen, die dem Versicherten dadurch zustofRen, dass er
sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges an
Fahrtveranstaltungen einschlieBlich der dazugehérigen Ubungs-
fahrten beteiligt, bei denen es auf die Erzielung von Hdochstge-
schwindigkeiten ankommt,

h) bei Unfallen, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie
verursacht sind,

i) bei Gesundheitsschéadigungen durch Strahlen. Wir werden jedoch

leisten, wenn es sich um Folgen eines unter diesen Versicherungs-
schutz fallenden Unfallereignisses handelt,
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j) bei Gesundheitsschadigungen durch HeilmaBnahmen oder Ein-
griffe, die der Versicherte an seinem Kérper vornimmt oder vorneh-
men ldsst. Wir werden jedoch leisten, wenn die Eingriffe oder Heil-
malnahmen, auch strahlendiagnostische und -therapeutische,
durch einen unter diesen Versicherungsschutz fallenden Unfall ver-
anlasst waren,

k) bei Infektionen. Wir werden jedoch leisten, wenn die Krankheits-
erreger durch eine unter diesen Versicherungsschutz fallende Un-
fallverletzung in den Korper gelangt sind. Nicht als Unfallverletzun-
gen gelten dabei Haut- oder Schleimhautverletzungen, die als
solche geringfiigig sind und durch die Krankheitserreger sofort oder
spéter in den Korper gelangen; fiir Tollwut und Wundstarrkrampf
entféllt diese Einschrénkung. Fiir Infektionen, die durch HeilmaR-
nahmen verursacht sind, gilt § 4 j Satz 2 entsprechend,

I) bei Vergiftungen infolge Einnahme fester oder fliissiger Stoffe
durch den Schlund. Wir werden jedoch leisten, wenn es sich um Fol-
gen eines unter diesen Versicherungsschutz fallenden Unfallereig-
nisses handelt,

m) bei Unféllen infolge psychischer Reaktionen, gleichgiiltig, wo-
durch diese verursacht sind,

n) bei Selbsttétung, und zwar auch dann, wenn der Versicherte die
Tat in einem die freie Willensbestimmung ausschlieRenden Zu-
stand krankhafter Storung der Geistestétigkeit begangen hat. Versi-
cherungsschutz besteht jedoch, wenn jener Zustand durch ein unter
diesen Versicherungsschutz fallendes Unfallereignis hervorgerufen
wurde.

§ 5 Was kostet Sie der vorlaufige
Versicherungsschutz?

Fir den vorlaufigen Versicherungsschutz erheben wir keinen geson-
derten Beitrag.

§ 6 Wie ist das Verhaltnis zur beantragten
Versicherung und wer erhalt die Leistungen aus
dem vorlaufigen Versicherungsschutz?

(1) Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, fin-
den die Bedingungen fiir die beantragte Versicherung Anwendung.
Dies gilt insbesondere fiir die dort enthaltenen Einschrankungen
und Ausschliisse. Eine Uberschussbeteiligung erfolgt jedoch nicht.

(2) Haben Sie im Antrag ein Bezugsrecht festgelegt, gilt dieses auch
flir die Leistungen aus dem vorlaufigen Versicherungsschutz.
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Steuern und Lebensversicherung Steuerinformation
Einkommensabsicherung / STE01/22

I. Private Berufsunfahigkeitsversicherung

A. Versicherungsteuer

Beitrdge zu Lebensversicherungen sind in Deutschland grundsétz-
lich von der Versicherungsteuer befreit. Beitrdge zu Versicherungen,
die Anspriiche auf Kapital-, Renten- oder sonstige Leistungen fiir
den Fall von Krankheit, Pflegebediirftigkeit, Berufs- oder Erwerbsun-
fahigkeit oder der verminderten Erwerbsfahigkeit begriinden, kon-
nen zu einer Steuerpflicht der Beitrage fiihren. Dies ist jedoch dann
nicht der Fall, sofern diese Anspriiche der Versorgung der versicher-
ten Person oder der Versorgung von deren nahen Angehdrigen im
Sinne des § 7 Pflegezeitgesetzes oder von deren Angehdrigen im
Sinne des § 15 Abgabenordnung dienen.

B. Einkommensteuer

Die Beitrage zu Berufsunfahigkeitsversicherungen sind neben ande-
ren Vorsorgeaufwendungen als Sonderausgaben abzugsfahig. Der
fiir solche Aufwendungen malgebliche Hochstbetrag betréagt 2.800
Euro je Steuerpflichtigen, sofern er Aufwendungen zu einer Kran-
kenversicherung in vollem Umfang allein tragen muss. Andernfalls
reduziert sich der Hochstbetrag auf 1.900 Euro (insbesondere fiir in
der gesetzlichen Krankenversicherung Pflichtversicherte, in der Fa-
milienversicherung Mitversicherte, Beamte, privat Versicherte, de-
nen der Arbeitgeber einen steuerfreien Zuschuss zahlt).

Renten aus Berufsunfédhigkeitsversicherungen sind als zeitlich be-
grenzte Leibrente mit ihrem Ertragsanteil (§ 55 EStDV) zu versteu-
ern.

Einmalige Kapitalzahlungen sind einkommensteuerfrei.

C. Erbschaft- und Schenkungsteuer

Die Anspriiche oder Leistungen unterliegen der Erbschaft- und
Schenkungsteuer, wenn sie aufgrund einer Schenkung des Versi-
cherungsnehmers oder bei dessen Tod als Erwerb von Todes we-
gen (z. B. aufgrund eines Bezugsrechts oder als Teil des Nachlas-
ses) erworben werden.

Zu versteuern sind Versicherungsleistungen, wenn sie — bei ,Erwerb
von Todes wegen” zusammen mit dem (brigen Erbe — folgende
Freibetrage des § 16 ErbStG Ubersteigen:

500.000 Euro fiir Ehegatten/Lebenspartner und 400.000 Euro fiir
Kinder (Steuerklasse I), fir weiter entfernte Verwandte gelten gerin-
gere Freibetrage.

AuBerdem stehen Ehegatten/Lebenspartnern und Kindern bei ,Er-
werb von Todes wegen“ besondere Freibetrdge zu. Unter Ehegat-
ten/Lebenspartnern betragt dieser 256.000 Euro. Er wird allerdings
um den Kapitalwert erbschaftsteuerfreier Versorgungsbeziige (z.B.
Witwen- oder Witwerrente) gekiirzt. Der Versorgungsfreibetrag fiir
Kinder (bis 27 Jahre) ist altersabhéngig und reicht von 10.300 Euro
bis 52.000 Euro.
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D. Meldepflichten

Gesetzliche Vorschriften erfordern Meldungen unsererseits u. a. bei
- Bezug von Rentenzahlungen

Ubertragungen der Versicherungsnehmereigenschaft
Abtretungen an ausléndische Kreditinstitute

Auszahlungen an andere Personen als den Versicherungsnehmer
Steuerpflicht im Ausland

Il. Betriebliche Berufsunfahigkeitsversicherung

A. Versicherungsteuer
Die Hinweise unter |. A. gelten entsprechend.

B. Einkommensteuer
Die Beitrdge zu betrieblichen Berufsunfahigkeitsversicherungen
sind beim Arbeitgeber als Betriebsausgaben abzugsfahig.

Leistungen sind als Betriebseinnahmen zu erfassen, soweit sie dem
Arbeitgeber zustehen.

Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt. Eine
andere steuerliche Beurteilung kann sich ergeben, wenn das Steu-
errecht eines anderen Staates anzuwenden ist. Eine Gewabhr fiir die
Vollstandigkeit und Richtigkeit kann nicht iibernommen werden.
Fiir weitergehende Informationswiinsche wenden Sie sich bitte an
lhren Steuerberater.

Stand: Januar 2025

es bedeuten:

ErbStG = Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz
EStDV = Einkommensteuer-Durchfiihrungsverordnung

30



Hannoversche T 0511 9565-0
VHV-Platz 1 F 0511 9565-555
30177 Hannover hannoversche.de



http://www.hannoversche.de

	Merkblatt zur Anzeigepflichtverletzung / ANZ24
	Kleines Lexikon der Versicherungsbegriffe / LEX25
	Allgemeine Bedingungen für die 
Berufsunfähigkeitsversicherung / SBU24
	Steuern und Lebensversicherung Steuerinformation Einkommensabsicherung / STE01 / 22
	Allgemeine Bedingungen für den vorläufigen Versicherungsschutz / VV24

	Leistung und Versicherungsschutz
	§ 1	Welche Leistungen bietet der Premium-Tarif?
	§ 2	Welche zusätzlichen Leistungen bietet der Premium-Plus-Tarif?
	§ 3	Welche zusätzlichen Leistungen bietet der 
Premium-Exklusiv-Tarif?
	§ 4	Umstellung auf den Premium-Plus oder Premium-Exklusiv-Tarif
	§ 5	Was sind Berufsunfähigkeit, Arbeitsunfähigkeit, Verlust von Grundfähigkeiten, schwere Erkrankungen und schwere Beeinträchtigung im Sinne dieser Bedingungen?
	§ 6	Welche Tarif-Optionen können Sie bei Vertragsabschluss wählen?
	§ 7	Wie können Sie Ihren Versicherungsschutz erhöhen oder verlängern?
	§ 8	Wie kommt der Vertrag zustande und wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?
	§ 9	In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?
	§ 10	Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?
	§ 11	Welche Folgen hat die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht?
	§ 12	Was ist zu beachten, wenn Leistungen verlangt werden?
	§ 13	Wie informieren wir Sie über unsere Leistungs­prüfung und wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ab?
	§ 14	Was gilt nach Anerkennung der Berufsunfähigkeit?
	§ 15	Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten?
	§ 16	Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?
	§ 17	Wer erhält die Leistung?
	§ 18	Was gilt für Versicherungsdauer, Versicherungsstichtag und Versicherungsjahr?

	Beitragszahlung und Kosten
	§ 19	Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
	§ 20	Wie werden die Kosten Ihres Vertrages verrechnet?
	§ 21	Können die Beiträge erhöht werden?
	§ 22	Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?
	§ 23	Wie können Sie Ihre Beiträge befristet aussetzen (Stundung)?

	Kündigung und Beitragsfreistellung
	§ 24	Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen oder ­beitragsfrei stellen?

	Überschussbeteiligung
	§ 25	Wie werden Sie an den von uns erwirtschafteten Überschüssen beteiligt?

	Sonstige Vertragsbestimmungen
	§ 26	Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?
	§ 27	Welche weiteren Mitteilungspflichten haben Sie?
	§ 28	Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?
	§ 29	Welches Gericht ist im Streitfall zuständig?
	§ 30	Was gilt bei Sanktionen und Embargos?
	§ 31	Können Sie Ansprüche aus Ihrer Versicherung abtreten oder verpfänden?
	§ 32	Wie erhalten Sie Unterstützung im Leistungsfall?
	§ 33	Was gilt bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen?

	§ 1	Was ist vorläufig versichert?
	§ 2	Unter welchen Voraussetzungen besteht vorläufiger Versicherungsschutz?
	§ 3	Wann beginnt und endet der vorläufige Versiche­rungsschutz?
	§ 4	In welchen Fällen ist der vorläufige Versicherungs­schutz ausgeschlossen?
	§ 5	Was kostet Sie der vorläufige Versicherungsschutz?
	§ 6	Wie ist das Verhältnis zur beantragten Versicherung und wer erhält die Leistungen aus dem vorläufigen Versicherungsschutz?

